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Amtliche Bekanntmachungen 
 

1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Wolfsburg 

 

Aufgrund des § 12 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 

(Nds. GVBl. S. 576, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.01.2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 

3) hat der Rat der Stadt Wolfsburg folgende Änderungssatzung zur Hauptsatzung vom 07.12.2022, zuletzt 

geändert durch Ratsbeschluss vom 18.12.2024, am 01.10.2025 beschlossen: 

 

Artikel I 

Die Hauptsatzung der Stadt Wolfsburg vom 07.12.2022, zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom 

18.12.2024 wird wie folgt geändert: 

In § 13 Abs. 3 Nr. 16 wird die Benennung der Ortschaft „Mitte-West“ zu „Waldstadt“ geändert. 

 

Artikel II 

In der Anlage 1 zu § 13 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Wolfsburg wird in der Zuordnung der Orts- und 

Stadtteile zu den einzelnen Ortsräten die Nummer 16 „Mitte-West“ zu „Waldstadt“ umbenannt. 

 

Artikel III 

Die Änderungssatzung tritt nach ihrer Bekanntgabe zum 01.11.2026 in Kraft. 

Wolfsburg, den 

Dennis Weilmann 

Oberbürgermeister 
 
 

 
Beschluss über den Jahresabschluss 2024 sowie die Entlastung des  

Oberbürgermeisters 
 

gem. § 129 Abs. 2 NKomVG teile ich Ihnen mit, dass der Rat der Stadt Wolfsburg in seiner Sitzung am 
10.12.2025 folgendes festgestellt hat (Beschluss über den Jahresabschluss 2024): 
 
1. Nach Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2024 durch den Ober-

bürgermeister gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG und aufgrund der positiven Gesamtaussage des Rech-
nungsprüfungsamtes im Schlussbericht vom 30.10.2025 werden der Jahresabschluss 2024 und die 
Ergebnisbehandlung beschlossen:  

 
1.1  Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024 weist im ordentlichen Ergebnis einen Jahresfehl-

betrag in Höhe von 119.978.848,23 € aus. Dieser Fehlbetrag wird gemäß § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 
NKomVG in die Bilanzposition „Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage“ gebucht, so 
dass insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von 199.809.964,94 € in der Bilanzposition „Fehlbeträge aus 
Vorjahren mit einer epidemischen Lage“ ausgewiesen wird.  
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1.2  Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024 weist im außerordentlichen Ergebnis einen Über-

schuss in Höhe von 12.813.369,42 € aus. Dieser Überschuss wird gemäß § 123 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
NKomVG der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.  

 
2.  Zu den Jahresabschlüssen 2024 des Klinikums Wolfsburg, der Bäderbetriebe und des Bildungshau-

ses ergehen folgende Beschlüsse:  
 
2.1  Klinikum Wolfsburg  

Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Bilanzverlust in Höhe von 9.977.465,09 € ausgewiesen.  
Dieser setzt sich aus dem Jahresfehlbetrag 2024 in Höhe von 19.894.980,17 € zuzüglich dem Ver-
lustvortrag des Vorjahres in Höhe von 11.393.509,92 € und abzüglich der Entnahme aus der Ge-
winnrücklage in Höhe von 149.304,00 € und der Einlage der Stadt Wolfsburg in Höhe von 
21.161.721,00 € zusammen. 

  
Der Bilanzverlust wird in Höhe von 9.977.465,09 € auf neue Rechnung vorgetragen.  

 
2.2  Bäderbetriebe  

Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.153.028,54 € ausgewiesen. Die 
darin enthaltenen Ergebnisse der städtischen Bäder und des BadeLandes sind zu einem Anteil von 
1.999.153,39 € der allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Der Restbetrag von 3.029.747,25 € wird 
durch Verlustausgleichszahlungen der Stadt Wolfsburg ausgeglichen. Hierzu wurden im Jahr 2024 
zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit bereits Teilzahlungen in Höhe von 3.500.000,00 € ge-
leistet, so dass sich eine Rückzahlungsverpflichtung seitens der Bäderbetriebe gegenüber der Stadt 
Wolfsburg in Höhe von 470.252,75 € ergibt.  

 
Des Weiteren gleicht die Stadt Wolfsburg den auf den Buchungskreis der EisArena in 2024 entfallen-
den Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.124.127,90 € aus. Die in 2024 auf diesen Fehlbetrag geleistete 
Abschlagszahlung in Höhe von 1.003.000,00 € ist anzurechnen. Daraus ergibt sich für die Bäderbe-
triebe eine Restforderung in Höhe von 121.127,90 € gegenüber der Stadt Wolfsburg.  

 
2.3  Bildungshaus  

Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.298.049,05 € ausgewiesen. Das 
Bildungshaus hat im Haushaltsjahr 2024 von der Stadt Wolfsburg Vorauszahlungen auf das Jahres-
ergebnis 2024 in Höhe von 6.500.000,00 € erhalten. Unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der 
sonstigen Rücklage in Höhe der Abschreibungen auf Sacheinlagen des Trägers von 51.844,00 € 
ergibt sich eine Verbindlichkeit in Höhe von 253.794,95 € gegenüber der Stadt Wolfsburg.  

 
3.  Für die Führung der städtischen Haushaltswirtschaft 2024 einschließlich des Klinikums Wolfsburg, 

der Bäderbetriebe und des Bildungshauses wird dem Oberbürgermeister gemäß § 129 Abs. 1 
NKomVG Entlastung erteilt. 

 
Begründung 

Der Jahresabschluss 2024 mit dem entsprechenden Rechenschaftsbericht und dem Schlussbe-

richt des Rechnungsprüfungsamtes liegt gem. §§ 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG in der Zeit 

vom 05.01.2026 bis zum 13.01.2026 zur Einsichtnahme im Geschäftsbereich Finanzen der Stadt 

Wolfsburg, Rathaus A, Zimmer 518, während der Dienststunden öffentlich aus. 

 
Wolfsburg, 11.12.2025 
Stadt Wolfsburg 
Der Oberbürgermeister 
in Vertretung 
 
Andreas Bauer 
Stadtrat 
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5. Änderungssatzung zur Satzung der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreini-

gung – kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WAS) – über die Erhebung von Stra-

ßenreinigungsgebühren in der Stadt Wolfsburg (Straßenreinigungsgebührensatzung – 

StrRGS)  

 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der 

Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 2010, S. 576, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 

29.01.2025 (Nds. GVBl. 2025, Nr. 3) i.V.m. § 52 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) in der 

Fassung vom 24.09.1980 (Nds. GVBl. 1980, S. 359), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 29.06.2022 

(Nds. GVBl. S. 420), den §§ 2, 5 und 18 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in 

der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. 2017, S. 121), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes 

vom 22.09.2022 (Nds. DVBL. S. 589, der Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der ord-

nungsmäßigen Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze in der Stadt Wolfsburg (Straßenreini-

gungsverordnung – StrRVO) vom 20.12.2017 (ABl. der Stadt Wolfsburg 2017, S. 525) in der Fassung 

der 4. Änderungsverordnung zur Straßenreinigungsverordnung vom 13.03.2024 (ABl. der Stadt Wolfs-

burg 2024, S. 365) und der Satzung über die Träger und Übertragung der Pflicht zur Reinigung öffentli-

cher Straßen, Wege und Plätze in der Stadt Wolfsburg (Straßenreinigungsübertragungssatzung – Str-

RÜS) vom 20.12.2017 (ABl. der Stadt Wolfsburg 2017, S. 562) in der Fassung der 1. Änderungssatzung 

zur Straßenreinigungsübertragungssatzung vom 16.03.2018 (ABl. der Stadt Wolfsburg 2018, S. 108) hat 

der Verwaltungsrat der WAS gemäß § 2 Abs. 3 und 5 i.V.m. § 7 Abs. 3 Nr. 1 der Satzung für das Unter-

nehmen „Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung – Kommunale Anstalt des öffentlichen 

Rechts“ (WAS) vom 10.10.2017 (ABl. der Stadt Wolfsburg 2017, S. 392) am 21.11.2025 folgende 5. Än-

derungssatzung zur Satzung der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung – kommunale An-

stalt des öffentlichen Rechts (WAS) – über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt 

Wolfsburg (Straßenreinigungsgebührensatzung – StrRGS) beschlossen. Der Rat der Stadt Wolfsburg 

hat der 5. Änderungssatzung zur Satzung der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung – kom-

munale Anstalt des öffentlichen Rechts (WAS) – über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in 

der Stadt Wolfsburg (Straßenreinigungsgebührensatzung – StrRGS) mit Beschluss vom 10.12.2025 zu-

gestimmt. 

 

Die Straßenreinigungsgebührensatzung wird wie folgt geändert:  

1.  § 6 Abs. 2 erhält folgende Fassung:  

Die Reinigungsgebühr beträgt jährlich je Frontmeter:  

a) in der Sommerreinigung:  

 Reinigungsklasse I = 8,34 €  

 Reinigungsklasse II = 16,68 €  

 Reinigungsklasse III = 25,02 €  

 Reinigungsklasse IV = 4,17 €  

 Reinigungsklasse V = 33,36 €  

b) in der Winterreinigung = 2,50 €  
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2.  § 7 erhält folgende Fassung:  

Der Gebührenberechnung liegt eine einjährige Kalkulation vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 zugrunde.  

II. 

Diese 5. Änderungssatzung zur Satzung der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung – kom-

munale Anstalt des öffentlichen Rechts (WAS) – über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in 

der Stadt Wolfsburg (Straßenreinigungsgebührensatzung – StrRGS) tritt am 01.01.2026 in Kraft.  

Wolfsburg, den 11.12.2025  

 

gez. Marcus Frerich 

 

Marcus Frerich 

Vorstand der WAS 
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Satzung über die Abfallbewirtschaftung durch die Wolfsburger Abfallwirtschaft und Stra-
ßenreinigung - kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts - WAS  

(Abfallbewirtschaftungssatzung) 
 
 
Aufgrund der §§ 10 und 13 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. 
Dezember 2010 (Nds. GVBl. 2010, S.576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Ja-
nuar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3), des § 20 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und 
Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) 
vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 56) i. V. m. § 11 Abs. 1 des Niedersächsischen Abfallgesetzes (NAbfG) vom 14. Juli 2003 
(Nds. GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. März 2022 
(Nds. GVBl. S. 206), hat der Verwaltungsrat der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung - 
Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts „WAS“ gemäß § 2 Abs. 2 und 3 i. V. m. § 7 Abs. 3 Nr. 1 der 
Unternehmenssatzung am 06.11.2025 folgende Satzung über die Abfallbewirtschaftung (Abfallbewirt-
schaftungssatzung) beschlossen. Der Rat der Stadt Wolfsburg hat der Abfallbewirtschaftungssatzung 
mit Beschluss vom 10.12.2025 zugestimmt.  
 

§ 1 

Grundsatz 

(1) Die Stadt Wolfsburg hat der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung – Kommunale An-
stalt des öffentlichen Rechts (WAS) durch § 2 der Satzung für das Unternehmen „Wolfsburger 
Abfallwirtschaft und Straßenreinigung – Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts“ (WAS) vom 
17.12.2014 (Amtsblatt 1 der Stadt Wolfsburg vom 09.01.2015) u. a. die Wahrnehmung der Aufga-
ben der Stadt Wolfsburg als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger einschließlich des Satzungs-
rechts übertragen. Auf dieser Grundlage entsorgt die WAS die in ihrem Gebiet angefallenen und 
überlassenen Abfälle nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) sowie des 
Niedersächsischen Abfallgesetzes (NAbfG) nach Maßgabe dieser Satzung. 

 
(2) Die WAS betreibt die Abfallbewirtschaftung als öffentliche Einrichtung. Sie kann sich dabei ganz 

oder teilweise Dritter bedienen. 
 
(3) Die öffentliche Einrichtung Abfallbewirtschaftung der WAS besteht aus folgenden wesentlichen 

Teilen, die im Eigentum der WAS stehen bzw. von der WAS betrieben werden: 
 

Entsorgungszentrum Wolfsburg 
Weyhäuser Weg 3  
38442 Wolfsburg 

 
Zum Entsorgungszentrum Wolfsburg gehören: 

 

 die in der Stilllegungsphase befindliche Abfalldeponie Wolfsburg  

 Kleinanlieferungsplatz  

 Kompostierungsanlage Wolfsburg 

 Annahmeplatz für Grün- und Strauchschnitt 

 Problemabfallzwischenlager Wolfsburg (PROSA-Lager) 

 Abfallvorsortierungs- und Umschlaganlage 

 Sickerwasserkläranlage 
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 Fuhrpark 

 

 
Die öffentliche Einrichtung umfasst ferner: 

 mobile Schadstoffsammlung (PROSA) 

 mobile Elektrogerätesammlung 

 die von den Systemen (§ 3 Abs. 16 VerpackG) betriebene Wertstofftonne, soweit sie von der 

WAS aufgrund einer Abstimmungsvereinbarung nach § 22 Abs. (1) und (5) VerpackG mitbe-

nutzt wird. 

 
Zur öffentlichen Einrichtung Abfallbewirtschaftung gehören des Weiteren alle die zur Erfüllung der 
in Abs. 1 beschriebenen Aufgaben notwendigen Sachen und Personen der WAS.  
 
Teil der öffentlichen Einrichtung Abfallbewirtschaftung der WAS sind außerdem Anlagen und Ein-
richtungen privater Dritter, welche gemäß § 22 KrWG in Anspruch genommen werden.  

 
 
(4)  Bei allen Bezeichnungen in dieser Satzung, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte 

Formulierung alle Geschlechter.  
 
 

§ 2 
Umfang der Abfallbewirtschaftung 

 
(1) Die Abfallbewirtschaftung umfasst unter Berücksichtigung der Abfallhierarchie des § 6 KrWG die 

Abfallverwertung im Sinne der §§ 7 – 11 KrWG und die Abfallbeseitigung nach Maßgabe der §§ 
15 und 16 KrWG sowie alle hierzu erforderlichen Maßnahmen. Die Abfallberatung nach § 4 ist 
Teil der Abfallbewirtschaftung. 

 
(2)  Die WAS erfasst alle angefallenen und zu überlassenden Abfälle aus privaten Haushaltungen 

und die angefallenen und zu überlassenden Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsberei-
chen als privaten Haushaltungen (vgl. Anlage 2). Dazu gehören auch die verbotswidrig lagernden 
Abfälle gemäß § 10 Abs. 1 NAbfG sowie die in § 20 Absatz 4 KrWG genannten Kraftfahrzeuge 
und Anhänger. Darüber hinaus erfasst die WAS auch Abfälle zur Verwertung aus anderen Her-
kunftsbereichen, soweit diese überlassen werden. 

 
(3)   Von der Abfallentsorgung ausgeschlossen sind: 

a) die in Anlage 3 zu dieser Satzung aufgeführten Abfälle zur Beseitigung aus anderen Her-

kunftsbereichen als privaten Haushaltungen. 

b) gefährliche Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, sofern bei 

einem Abfallerzeuger jährlich mehr als 2.000 kg dieser Abfälle anfallen. 

c) Altfahrzeuge im Sinne der Verordnung über die Überlassung, Rücknahme und umweltver-

trägliche Entsorgung von Altfahrzeugen (Altfahrzeug-Verordnung - AltfahrzeugV) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2214), zuletzt geändert durch Arti-

kel 1 der Verordnung vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2451) in der jeweils gültigen Fas-

sung, soweit sie nicht unter Abs. 2 Satz 2 fallen. 

d) Kraftfahrzeugteile. 

e) Starter- und Industriealtbatterien im Sinne des Artikels 3 Abs. 1 Nrn. 12 und 13 der Verord-

nung (EU) 2023/1542. 
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f) Abfälle flüssiger oder pastöser Konsistenz sind ebenfalls ausgeschlossen. Der Ausschluss 

gilt nicht für Abfälle, die in Haushaltungen anfallen. 

 
(4) Verpackungen im Sinne von § 14 f. des Verpackungsgesetzes (VerpackG) vom 5. Juli 2017 

(BGBl. I S. 2234), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 25. Oktober 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 294) in der jeweils gültigen Fassung unterliegen nicht der gesetzlichen Abfallentsor-
gungspflicht durch die WAS. Die WAS hat jedoch mit den Systemen ein gemeinsames Sammel-
system für Leichtverpackungen und stoffgleiche Nichtverpackungen (Wertstofftonne) eingerichtet, 
so dass Leichtverpackungen nicht von der Entsorgung durch den WAS ausgeschlossen sind. 
Verpackungsaltpapier wird über das von der WAS betriebene Sammelsystem (§ 7) erfasst. Ver-
packungen aus Altglas sind von der Entsorgung durch die WAS ausgeschlossen.  

 
(5) Nicht angenommen werden  

a) Elektrofahrzeugaltbatterien im Sinne des Artikels 3 Abs. 1 Nr. 14 der Verordnung (EU) 

2023/1542 und 

b) Elektro- und Elektronikaltgeräte anderer Nutzer als privater Haushalte im Sinne des § 19 des 

Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung 

von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG) vom 

20.10.2015 (BGBl. I S. 1739), zuletzt geändert durch Artikel 9 Absatz 4 des Gesetzes vom 

30. September 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 233) in der jeweils gültigen Fassung, soweit die Altge-

räte in Beschaffenheit und Mengen nicht mit den üblicherweise in privaten Haushalten anfal-

lenden Altgeräten vergleichbar sind. 

 
(6) Vom Einsammeln und Befördern ausgeschlossen sind Abfälle, die wegen ihrer Größe, ihres Ge-

wichtes oder ihrer Beschaffenheit nicht in den zugelassenen Abfallbehältern (§ 20) und auch 
nicht im Rahmen der Sperrabfallabfuhr (§ 15) eingesammelt und befördert werden können. 

 
(7)  Im Einzelfall kann die WAS darüber hinaus Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 

Haushaltungen von der Entsorgung ausschließen, die nach ihrer Art, Menge oder Beschaffenheit 
nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen entsorgt werden können. 

 
(8) Soweit Abfälle nach Abs. 3 oder 7 von der Abfallentsorgung ausgeschlossen sind oder nach Abs. 

5 nicht angenommen werden, ist der Besitzer zur Entsorgung dieser Abfälle verpflichtet.  
 
(9) Bestehen im Einzelfall Zweifel, ob Abfälle unter die Absätze 2, 3, 5 bis 7 fallen, ist die WAS be-

rechtigt, vom Abfallbesitzer einen Nachweis darüber zu verlangen, dass es sich nicht um von der 
Entsorgungspflicht ausgenommene Abfälle handelt. 

 
 

§ 3 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Die Eigentümer bewohnter sowie gewerblich, industriell, landbaulich, gemischt genutzter oder 

bebauter Grundstücke sowie Eigentümer von Grundstücken, auf denen nach Maßgabe dieser 
Satzung Abfälle anfallen können, sind verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentliche Abfallent-
sorgung anzuschließen (Anschlusszwang). Den Grundstückseigentümern stehen Erbbauberech-
tigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte, Nießbraucher und sonstige zur Nut-
zung des Grundstücks dinglich Berechtigte gleich. 

 
(2) Die Anschlusspflichtigen und alle anderen Abfallbesitzer, insbesondere Mieter und Pächter, sind 

verpflichtet, die auf dem Grundstück oder sonst bei ihnen anfallenden Abfälle der WAS nach 
Maßgabe dieser Satzung zu überlassen (Benutzungszwang), soweit die Überlassungspflicht ge-
mäß § 17 Abs. 2 KrWG nicht entfällt. 
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(3)  Auf schriftliche Anzeige ist der Anschlusspflichtige oder der Abfallbesitzer vom Benutzungszwang 

befreit, wenn und soweit 
 

 bei privaten Haushaltungen nachgewiesen wird, dass Abfälle auf den von ihnen im Rahmen 

ihrer privaten Lebensführung genutzten Grundstücken ordnungsgemäß und schadlos verwer-

tet werden (zum Beispiel Eigenkompostierung). 

 

 bei Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen 

nachgewiesen wird, dass die Beseitigung in eigenen Anlagen erfolgt und überwiegend öffent-

liche Interessen eine Überlassung dieser Abfälle nicht erfordern. 

 

Für die schriftliche Anzeige und den Nachweis der ordnungsgemäßen Verwertung ist das ent-
sprechende Formular der WAS zu verwenden. Die Befreiung vom Benutzungszwang tritt einen 
Monat nach Eingang der Anzeige bei der WAS ein, es sei denn, die WAS widerspricht innerhalb 
dieser Frist, weil der Nachweis der ordnungsgemäßen Verwertung nicht erbracht wurde oder 
überwiegende öffentliche Interessen eine Überlassung der Abfälle zur Beseitigung aus anderen 
Herkunftsbereichen erfordern. Die WAS ist berechtigt, die Befreiung zu befristen. 
 

(4) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt nicht für die nach § 2 Abs. 3 oder 7 ausgeschlossenen 
Abfälle, für Abfälle die nach § 2 Abs. 5 nicht angenommen werden und für solche Abfälle, deren 
Beseitigung außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen durch Rechtsverordnung zugelassen ist. 

 
(5) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung jeder zu-

sammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. 
 
 

§ 4 
Abfallvermeidung, abfallwirtschaftliche Beratung 

 
(1) Jede Person hat durch ihr Verhalten dazu beizutragen, dass 
 

a) so wenig Abfälle wie möglich entstehen, 
b) Schadstoffe in Abfällen vermieden werden, 
c) nicht vermeidbare Abfälle möglichst verwertet werden. 

 
(2) Damit möglichst wenig Abfall entsteht, berät die WAS die Abfallbesitzer sowie die Anschluss- und 

Benutzungspflichtigen und informiert sie regelmäßig über Möglichkeiten zur Vermeidung und Ver-
wertung von Abfällen sowie über die Verwendung abfallarmer Produkte und Verfahren. Sie kann 
sich bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe Dritter zu bedienen. 

 
 

§ 5 
Abfalltrennung 

 
(1) Die WAS führt mit dem Ziel einer Abfallverwertung und Schadstoffminimierung, soweit technisch 

möglich und wirtschaftlich zumutbar, eine getrennte Erfassung folgender Abfälle durch: 
 
1. Bioabfälle - § 6 
2. Altpapier - § 7 
3. Altglas - § 8 
4. Bauabfälle - § 9 
5. Asbestzementabfälle - § 10 
6. Künstliche Mineralfasern - § 11 
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7. Verpackungen und stoffgleiche Nichtverpackungen aus Kunststoff, Metallen oder Verbund-

materialien - § 12 
8. Alttextilien - § 13 
9. Altholz - § 14 
10. Sperrmüll - § 15 
11. Elektro- und Elektronikaltgeräte (Elektroschrott), Altbatterien - § 16 
12. Problemabfälle aus Haushaltungen - § 17 
13. Kleinmengen von gefährlichen Abfällen (Sonderabfallkleinmengen) - § 18 
14. Sonstiger Hausabfall, hausabfallähnlicher Gewerbeabfall (Restabfall) - § 19 

 
(2) Jeder Abfallbesitzer hat die in Abs. 1 genannten Abfälle getrennt bereitzuhalten und nach Maß-

gabe der §§ 6 - 24 zu überlassen.  

 
 

§ 6 
Bioabfälle 

 
(1) Bioabfälle im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 1 sind biologisch abbaubare pflanzliche, tierische oder aus 

Pilzmaterialien bestehende Abfälle. Dazu gehören z. B. Nahrungs- und Küchenabfälle sowie Gar-
ten- und Parkabfälle. Nicht hierzu gehören insbesondere Boden, rohes Fleisch (auch von Fi-
schen) und Speisereste tierischer Herkunft, Knochen, Tierkörper, Exkremente von Menschen 
(auch benutzte Einwegwindeln) und Tieren sowie biologisch abbaubare Werkstoffe und Kleintier- 
und Katzenstreu (auch wenn diese gemäß den Produktangaben der Hersteller kompostierbar o-
der biologisch abbaubar sind). 

 
(2) Bioabfälle aus privaten Haushaltungen sind in den zugelassenen Abfallbehältern gemäß § 20 

Abs. 1 Nr. 2 oder § 20 Abs. 1 Nr. 5 bereitzustellen. Die Bioabfälle sind zu diesem Zweck in loser 
Form, in speziellen zur Kompostierung geeigneten Papiertüten oder eingewickelt in Zeitungspa-
pier einzufüllen. Andere Umverpackungen wie z. B. Plastiktüten, Tüten aus biologisch abbauba-
ren Werkstoffen u. ä. sind zu entfernen. § 3 Abs. 3 bleibt unberührt. 

 
(3) Für kompostierbare Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen und ge-

werblichen Bereichen können ebenfalls zugelassene Abfallbehälter gestellt werden. Die Regelun-
gen der Abs. 1 und 2 gelten entsprechend. Abfälle tierischer Herkunft sind gemäß den Regelun-
gen des Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (TierNebG) vom 25. Januar 2004 
(BGBl. I S. 82), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 18 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2752) in der jeweils gültigen Fassung zu beseitigen. 

 
(4) Sperrige Gartenabfälle, die trotz zumutbarer Zerkleinerung nicht zur Unterbringung in den zuge-

lassenen Abfallbehältern im Sinne des Abs. 2 geeignet sind, werden jährlich einmal im Herbst 
über eine Straßensammlung abgefahren. Die sperrigen Gartenabfälle sind auf 1,50 m Länge zu 
schneiden und gebündelt bereitzustellen. Der Durchmesser des Bündels ist auf 50 cm begrenzt 
und darf ein Gewicht von 25 kg nicht überschreiten. Zum Sichern des Bündels darf kein Draht, 
Kunststoff o. ä. verwendet werden, sondern nur kompostierbares Material, z. B. Hanfseil. Pro 
Grundstück dürfen maximal 4 Bündel bereitgestellt werden. Baumstubben und Baumstämme mit 
einem Durchmesser von mehr als 20 cm sind von der Straßensammlung ausgeschlossen. Lau-
babfälle und Rasenschnitt gehören nicht zu den sperrigen Gartenabfällen und sind über den Bio-
abfallbehälter oder Grünabfallsack zu entsorgen. 

 
(5)  Darüber hinaus kann Herbstlaub an mobilen Sammelstellen abgegeben werden, soweit die WAS 

solche zur Verfügung stellt.  
 
(6) Zum Jahresbeginn werden Weihnachtsbäume über eine Straßensammlung abgefahren. Jegli-

cher Baumschmuck ist hierbei zu entfernen. Bäume über 2,00 m Länge sind zu zersägen. 
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(7) Baumstubben und Stammholz mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm sowie vorstehend 

nicht genannte bzw. das Fassungsvermögen der Sammelsysteme überschreitende Mengen sind 
vom Abfallerzeuger den Abfallentsorgungsanlagen gemäß § 24 getrennt von anderen Abfällen 
anzuliefern. Stammholz ist auf eine Länge von weniger als 1,50 m zu schneiden. 

 
 

§ 7 
Altpapier 

 
(1) Altpapier im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 2 ist Abfall aus Papier, wie Zeitungen, Zeitschriften, Pappe, 

Kartonagen und andere nicht verschmutzte, ausschließlich aus Papier bestehende, bewegliche 
Sachen, deren sich der Besitzer entledigen will. Ebenfalls zum Altpapier zählen Verkaufsverpa-
ckungen aus Papier, Pappe oder Kartonagen im Sinne des Verpackungsgesetzes. 

 
(2) Auf zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken werden haushaltsnahe Altpapierbehälter für die 

Erfassung des Altpapiers in haushaltsüblicher Menge aufgestellt.  Der Anschlusspflichtige kann 
dem Aufstellen der Altpapierbehälter widersprechen. In diesem Fall ist das Altpapier der WAS an 
den öffentlichen Sammelstellen für Altpapier zu überlassen. 

 
(3) Altpapier aus privaten Haushaltungen darf an den Sammelstellen nur durch Eingabe in die ent-

sprechend gekennzeichneten Container überlassen werden und ist nicht auf oder neben die Con-
tainer zu legen. Kartonagen sind vor Eingabe zu zerkleinern. Eine Nutzung des Containers ist nur 
während der auf den Containern vorgeschriebenen Einwurfzeiten zulässig. Sofern auf dem Con-
tainer kein Hinweis dazu gegeben wird, dürfen die Container werktags in der Zeit von 07:00 Uhr 
bis 20:00 Uhr genutzt werden.  

 
(4) Die Abfallbesitzer sind dafür verantwortlich, ggf. vorhandene personenbezogene Daten vor Ein-

gabe des Altpapiers in die Altpapierbehälter in geeigneter Weise, insbesondere durch Schwär-
zung oder Zerkleinerung, unkenntlich zu machen.  

 
 

§ 8 
Altglas 

 
(1)  Altglas im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 3 ist Abfall aus Hohlglas, das nicht als Verpackung dient (z. 

B. Trinkgläser oder Schüsseln) soweit es nicht nach § 2 Abs. 4 ausgeschlossen ist, und Flach-
glas (z. B. Fenster- oder Spiegelglas). 

 
(2)  Altglas ist der WAS am Kleinanlieferungsplatz gemäß § 24 zu überlassen. 
 
 

§ 9 
Bauabfälle 

 
(1) Bauabfälle im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 4 sind Bauschutt, Straßenaufbruch, Erdaushub, Baustel-

len- und Baumischabfälle sowie Baureststoffe.  
 

(2) Bei der Errichtung, der Änderung und dem Abbruch baulicher Anlagen sind Bauabfälle, insbeson-
dere 

 Erdaushub 

 Beton, Ziegel, Fliesen/Keramik, Steine (diese sind zusätzlich in mit Schadstoffen kontami-

nierte und nicht kontaminierte mineralische Stoffe zu trennen) 

 andere mineralische Stoffe 

 Straßenaufbruch  
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 Künstliche Mineralfasern 

 asbesthaltige Abfälle 

 Gipsabfälle (Rigips u.ä.) 

 Metall 

 Pappe 

 Dachpappe 

 Kunststoff 

 Glas 

 Holz 

 sonstige Bauabfälle 

voneinander und von anderen Abfällen getrennt zu halten. Bauabfälle zur Beseitigung sind der 
WAS an den in § 24 oder Anlage 1 für die jeweilige Abfallart benannten Entsorgungsanlagen zu 
überlassen. 

 
 

§ 10 
Asbestzementabfälle 

 
(1) Asbestzementabfälle im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 5 sind Stoffe, die fest gebundenes Asbest ent-

halten, z. B. Wellplatten (Dachbereich), Kanalbauelemente, Rohre sowie Blumenkübel und Pflan-
zenschalen aus Asbestzement. 

 
(2) Asbestzementabfälle aus privaten Haushaltungen sind durch formlosen Antrag unter Angabe von 

Art, Menge und Anfallstelle bei der WAS anzumelden. Mengen bis 2.000 kg (Kleinmengen) dür-
fen durch den Abfallerzeuger oder Abfallbesitzer am Entsorgungszentrum angeliefert werden. Die 
Erteilung einer Entsorgungserlaubnis durch die WAS ist Voraussetzung für die Anlieferung des 
Abfalls am Entsorgungszentrum Wolfsburg. Vor Anlieferung ist der Abfall entsprechend den Auf-
lagen der Freigabe zu verpacken. 

 
(3) Für Asbestzementabfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Abfällen hält die WAS ei-

nen Sammelentsorgungsnachweis vor. Für Mengen von mehr als 20 Mg je Anfallstelle und Ka-
lenderjahr ist durch den Abfallerzeuger ein Einzelentsorgungsnachweis zu stellen. 

 
 

§ 11 
Künstliche Mineralfasern 

 
(1) Künstliche Mineralfasern im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 6 sind Glaswolle, Steinwolle und  Mineral-

wolle. 
 
(2) Künstliche Mineralfasern aus privaten Haushaltungen sind durch formlosen Antrag unter Anga-

ben von Art, Menge und Anfallstelle bei der WAS anzumelden. Diese sind staubdicht verpackt in 
Kunststoffbeuteln oder in staubdicht geschlossenen Gewebesäcken (Big Bags) an den Abfallent-
sorgungsanlagen gemäß § 24 anzuliefern. Die Erteilung einer Entsorgungserlaubnis durch die 
WAS ist Voraussetzung für die Anlieferung des Abfalls am Entsorgungszentrum Wolfsburg.  Die 
Abholung durch die WAS ist möglich.  
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(3) Für Künstliche Mineralfasern aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Abfällen hält die WAS 

einen Sammelentsorgungsnachweis vor. Für Mengen von mehr als 20 Mg je Anfallstelle und Ka-
lenderjahr ist durch den Abfallerzeuger ein Einzelentsorgungsnachweis zu stellen. 

 
 

§ 12 
Kunststoff, Altmetall und Verbundstoffe 

 
(1) Die Erfassung und Verwertung von Verpackungen aus Kunststoff, Altmetall und Verbundstoffen 

obliegt den Systemen (§ 3 Abs. 16 VerpackG); die Erfassung und Entsorgung von stoffgleichen 

Nichtverpackungen obliegt der WAS als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger. Die Systeme 

und die WAS haben vereinbart, diese Abfälle gemeinsam in der Wertstofftonne zu erfassen. 

 
(2) Verpackungen und stoffgleiche Nichtverpackungen aus Kunststoff, Altmetall und Verbundstoffen 

sind in der Wertstofftonne bereitzustellen, soweit die betreffenden Abfälle aus privaten Haushal-

tungen stammen und nicht Abs. 3 unterfallen. Temporär anfallende Übermengen aus privaten 

Haushaltungen können am Sammeltag in vom Abfallbesitzer beschafften transparenten Säcken 

haushaltsüblicher Größe der Wertstofftonne beigestellt werden. Es werden maximal zwei Säcke 

mitgenommen; die Säcke sind unmittelbar bei der Wertstofftonne des betreffenden Grundstücks 

bereitzustellen. 

 
(3) Abfälle aus Kunststoffen, Altmetall und Verbundstoffen, die wegen ihrer Sperrigkeit, ihres Ge-

wichtes oder ihrer Materialbeschaffenheit nicht in der Wertstofftonne bereitgestellt werden kön-

nen, sind bei den Abfallentsorgungsanlagen gemäß § 24 gebührenpflichtig anzuliefern. Dasselbe 

gilt auch für stoffgleiche Nichtverpackungen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haus-

haltungen, deren Besitzer sie der WAS überlassen will (§ 2 Abs. 2 Satz 3 dieser Satzung).   

 
 

§ 13 
Alttextilien 

 
(1) Alttextilien im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 8 sind Kleidungsstücke, Wäsche, Tischwäsche, Bettwä-

sche, Federbetten und andere gewebte Faserstoffe sowie Schuhe aus privaten Haushaltungen, 
derer sich der Besitzer entledigen will. Die getrennte Sammlung ist auf wiederverwendbare, d.h. 
gut erhaltene, tragbare und gewaschene bzw. gereinigte Textilien beschränkt. Verschlissene o-
der schadstoffbelastete Textilien sind von der Alttextiliensammlung ausgeschlossen; diese sind 
als Restabfall zu entsorgen. Dasselbe gilt für Teppiche, Matratzen, Koffer und Taschen. 
 

(2) Alttextilien im Sinne von Abs. 1 werden in Textilsammelcontainern erfasst, die durch die WAS o-
der durch karitative und gewerbliche Sammler betrieben werden. Es ist unzulässig, Alttextilien 
oder sonstige Abfälle auf oder neben die Container zu legen; dies gilt auch dann, wenn der Con-
tainer überfüllt ist. Die Textilsammelcontainer dürfen nur während der auf ihnen angegebenen 
Zeiten, im Falle des Fehlens eines solchen Hinweises werktags in der Zeit von 07:00 Uhr bis 
20:00 Uhr benutzt werden. 

 
(3) Die Schuhe müssen paarweise verbunden, die anderen Textilien in Kunststoffsäcken verpackt, 

überlassen werden. 
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§ 14 

Altholz 
 
(1) Altholz im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 sind alle in Anhang III zu § 5 Abs. 1 der Altholzverordnung 

(AltholzV) vom 15.8.2002 (BGBl. I S. 3302), zuletzt geändert durch Art. 120 der Verordnung vom 
19.6.2020 (BGBl. I S. 1328) in der jeweils gültigen Fassung genannten Altholzsortimente.  

 
(2) Altholz ist an den unter § 24 genannten Entsorgungsanlagen getrennt von anderen Abfällen an-

zuliefern.  
 
(3) Abweichend von Abs. 2 werden auch im Rahmen der Sperrmüllsammlung Möbel, die einen Holz-

anteil von mehr als 50 Masseprozent aufweisen, abgeholt. Altholz ist getrennt von anderen Abfäl-
len zur Abholung bereitzustellen. Im Übrigen gelten die Regelungen des § 15, insbesondere des 
§ 15 Abs. 5 entsprechend. 

 
 

§ 15 
Sperrmüll 

 
(1) Sperrmüll im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 10 ist Abfall, der selbst nach einer zumutbaren Zerkleine-

rung wegen seiner Sperrigkeit, seines Gewichtes oder seiner Materialbeschaffenheit nicht in die 
von der WAS zur Verfügung gestellten Abfallbehälter passt, diese beschädigen oder das Entlee-
ren erschweren könnte. Sperrmüll sind beispielsweise Möbel (siehe auch § 14 Abs. 3), Fahrrä-
der, Matratzen und Teppiche. Nicht zum Sperrmüll gehören Abfälle nach den §§ 6 - 14 Abs. 2 
und §§ 16 – 19, insbesondere Kfz-Teile und alle Abfälle, die im Haus verbaut waren. Parkett oder 
Laminat werden abweichend dann mitgenommen, wenn sie unverklebt eingebaut waren. § 2 Abs. 
9 gilt entsprechend. 

 
(2) Sperrmüll wird auf Antrag des Abfallbesitzers abgefahren. Der Antrag ist schriftlich, telefonisch 

oder online über die Website der WAS zu stellen. Dabei sind Art und Menge des Sperrmülls an-
zugeben. Die WAS legt den Abfuhrtermin fest und gibt ihn dem Abfallbesitzer rechtzeitig vor-
her bekannt. Die WAS hat für kurzfristige Abholwünsche einen kostenpflichtigen „Blitz-Service“ 
eingerichtet.  

 
(3) Der Antragsteller gemäß Abs. 2 ist für alle bereitgestellten Abfälle verantwortlich. Die Verantwort-

lichkeit endet erst mit dem Eigentumsübergang gemäß § 30 Abs. 2.  
 
(4) Sperrmüll ist frühestens am Vorabend des Abfuhrtages so gestapelt, gebündelt oder in sonstiger 

Weise geordnet am Fahrbahnrand bereitzustellen, dass keine Gefahrenquellen geschaffen wer-
den, der Verkehr nicht behindert wird, die Straße nicht verschmutzt wird und zügiges Verladen 
möglich ist. Die Abholung erfolgt am Abholtag in der Zeit von 06:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Die Einzel-
stücke dürfen höchstens ein Gewicht von 75 kg und eine Größe von 2,20 m x 1,50 m x 0,75 m 
haben. Abfälle aus Altholz sind gemäß § 14 Abs. 3 getrennt bereitzustellen. 

 
(5) Verunreinigungen und nicht abgefahrene Abfälle sind nach der Abholung unverzüglich vom An-

tragsteller zu entfernen und entsprechend den Vorschriften dieser Satzung zu überlassen.  
 
(6) Sperrmüll wird bis zu viermal jährlich pro Haushalt oder Gewerbebetrieb/Einrichtung mit einer 

Menge von bis zu 5 m³ je Abholung ohne Erhebung gesonderter Gebühren abgefahren. Mehr-
mengen (z. B. im Fall von Haushaltsauflösungen) sind nach Maßgabe der Abfallgebührensatzung 
gebührenpflichtig. 

 
(7) Sperrmüll, der das in Abs. 4 genannte Gewicht oder die dort angegebene Größe überschreitet, ist 

vom Einsammeln und Befördern ausgeschlossen. Diese Abfälle sind am Entsorgungszentrum 
Wolfsburg gemäß § 24 kostenpflichtig anzuliefern. 
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§ 16 

Elektro- und Elektronikaltgeräte (Elektroschrott), Altbatterien 
 

(1)  Elektroschrott im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 11 umfasst Elektro- und Elektronikaltgeräten i. S. d. § 
3 Nr. 5 ElektroG, wie z. B. elektrische Küchen- und Handwerksgeräte, Informations- und Tele-
kommunikationsgeräte, Sport- und Spielgeräte, Leuchten und PV Module.    
Altbatterien im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 11 sind Batterien, die Abfall im Sinne von § 3 Abs. 1 S. 1 
KrWG sind.   

 
Die WAS sammelt im Rahmen ihrer Verpflichtungen nach § 13 ElektroG anfallende Elektro- und 
Elektronikaltgeräte aus privaten Haushaltungen sowie aus sonstigen Herkunftsbereichen in haus-
haltsüblichen Mengen, soweit deren Beschaffenheit den Geräten aus privaten Haushaltungen 
vergleichbar ist.  

 
Von den Pflichten der WAS nicht erfasst sind so genannte b2b (business to business) Geräte, die 
ausschließlich in anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen oder gewöhnlich nicht 
in privaten Haushaltungen genutzt werden (z. B. Kühltresen aus Einkaufsmärkten). 

 
(2) Elektro- und Elektronikaltgeräten dürfen nicht mit dem Restabfall entsorgt werden.  Vor der Ab-

gabe an einer Erfassungsstelle sind Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät 
umschlossen sind, vom Gerät zu trennen.  
Sofern Elektro- und Elektronikgeräte nicht einem Abholsystem der Hersteller oder Vertreiber ge-
mäß §§ 16 und 17 ElektroG zugeführt werden, sind die Abfallbesitzer verpflichtet, das von der 
WAS angebotene Sammelsystem zu benutzen. Für die Erfassung von Elektro- und Elektronikge-
räten stellt die WAS ein Bringsystem mit Sammelstellen nach Maßgabe von Abs. 3 und 4 und ein 
Holsystem nach Abs. 5 bis 8 zur Verfügung.  

 
(3) Alle Elektro- und Elektronikaltgeräte im Sinne von Abs. 1 können an der in § 24 genannten Ent-

sorgungsanlage im Entsorgungszentrum Wolfsburg der WAS kostenfrei abgegeben werden. Bei 
Anlieferung von mehr als 20 Einzelgeräten der Gruppen Wärmeüberträger, Großgeräte und Pho-
tovoltaik-Module ist eine vorherige Abstimmung mit der WAS über den Anlieferungstermin erfor-
derlich. Die WAS ist berechtigt, die Annahme von der Vorlage eines Herkunftsnachweises abhän-
gig zu machen. 

 
(4) Kleingeräte aus privaten Haushaltungen bis zu 50 cm Kantenlänge (z. B. Fön, Lockenwickler, 

Toaster) können der WAS zudem an der mobilen Elektrogerätesammelstelle übergeben werden. 
Private Haushalte haben die Möglichkeit, bis zu 60 l dieser Abfälle an einem Sammeltag anzulie-
fern. Nicht angenommen werden zerbrechliche Geräte wie Monitore, Fernseher und andere Bild-
schirmgeräte.  

 
(5) Im Wege des Holsystems („Elektrogerätesammlung“) können folgende Geräte aus privaten Haus-

haltungen der WAS überlassen werden, sofern ihre längste Kante mindestens 50 cm beträgt: 
 

 Waschmaschinen 

 Wäschetrockner 

 Geschirrspüler 

 Elektroherde und Backöfen 

 Kühlgeräte 

 Gefriertruhen 

 Ölradiatoren 
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 Monitore 

 Fernseher und andere Bildschirmgeräte 

 PC ohne Peripherie  

 größere HiFi-Geräte/Radios.  

 
(6) Die Abholung der vorgenannten Geräte erfolgt auf Antrag. Der Antrag ist unter Angabe der Art 

und Menge der Geräte schriftlich, telefonisch oder online über die Website der WAS zu stellen. 
Die WAS legt den Abfuhrtermin fest und gibt diesen dem Abfallbesitzer rechtzeitig bekannt. 

 
(7) Die Geräte sind am Vorabend des Abfuhrtages geordnet am Fahrbahnrand bereitzustellen. Es 

dürfen keine Gefahrenquellen geschaffen, der Verkehr darf nicht behindert und die Straße nicht 
verschmutzt werden. Ein zügiges Verladen ist zu ermöglichen. Insbesondere dürfen keine 
Elektro- und Elektronikaltgeräte bereitgestellt werden, von denen Gefahren ausgehen, wie bei-
spielsweise Bildschirmgeräte mit zerbrochenem Glas. Diese Geräte sind im Sinne von Abs. 3 an 
der in § 24 genannten Entsorgungsanlage abzugeben. Die Einzelstücke dürfen höchstens ein 
Gewicht von 75 kg und eine Größe von 2,20 m x 1,50 m x 0,75 m haben. Die Abfuhr erfolgt in der 
Zeit von 06:00 bis 17:00 Uhr. 

 
(8) Elektro- und Elektronikgeräte oder sonstige Abfälle, die nicht der Abholung auf Abruf im Sinne 

von Abs. 5 bis 7 unterliegen oder nicht angemeldet, aber bereitgestellt wurden, kann die WAS am 
Bereitstellungsplatz stehen lassen. In diesem Fall hat der Abfallbesitzer diese unverzüglich und 
schadlos vom Bereitstellungsplatz zu entfernen und an den Annahmestellen der WAS gemäß 
Abs. 3 anzuliefern oder über Rücknahmesysteme der Hersteller oder Vertreiber zu entsorgen. 

 
(9) Elektro- und Elektronikaltgeräte, die der WAS in den oben genannten Hol- oder Bringsystemen 

überlassen werden, müssen frei von Verunreinigungen oder Problemabfällen sein. Druckerpatro-
nen sind auszubauen, altes Fett ist aus Fritteusen zu entfernen. Diese Materialien können 
ebenso wie ausgebaute Altbatterien und Altakkumulatoren über die mobile Schadstoffsammlung, 
das Problemabfallzwischenlager (PROSA – Lager) im Entsorgungszentrum Wolfsburg gemäß 
§ 24 oder entsprechende Rücknahmesysteme entsorgt werden. 

 
(10)  Geräte-Altbatterien, die nicht vom Elektro- und Elektronikaltgerät umschlossen sind und vom 

Endnutzer deshalb bei der Abgabe der Altgeräte getrennt wurden, können an der in § 24 genann-
ten Entsorgungsanlage (und/oder an den bekannt gegebenen Terminen und Orten dem Sammel-
fahrzeug) überlassen werden. 

 
(11)  Altbatterien für leichte Verkehrsmittel (LV-Altbatterien) i. S. d. Artikel 3 Abs. 1 Nrn. 9 und 11 sowie 

50 der Verordnung (EU) 2023/1542 aus privaten Haushaltungen sind der WAS am Entsorgungs-
zentrum zu überlassen, soweit sie nicht an einen Händler im Sinne des § 14 Batterierecht-Durch-
führungsgesetz (BattDG) vom 30. September 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 233), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. September 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 233) in der jeweils gülti-
gen Fassung oder an eine freiwillige Sammelstelle im Sinne des § 16 BattDG zurückgegeben 
werden. LV-Altbatterien aus anderen Herkunftsbereichen können in haushaltsüblichen Mengen 
entgeltlich am Entsorgungszentrum abgegeben werden.  

 
 

§ 17 
Problemabfälle aus Haushaltungen 

 
(1) Problemabfälle im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 12 sind schadstoffhaltige Abfälle aus privaten Haus-

haltungen, die eine umweltschonende Abfallentsorgung erschweren oder gefährden. Dazu zäh-
len z. B. Gifte, Laugen, Säuren, teer- und ölhaltige Rückstände, Pflanzenschutzmittel und sons-
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tige Chemikalien sowie Abfälle, die diese Stoffe enthalten. Farben, Reiniger, Polituren, Wasch-
mittel und Spülmittel mit Gefahrensymbol sind ebenfalls als Problemabfälle zu entsorgen. Leucht-
stoffröhren und Energiesparlampen (Elektroaltgeräte) werden bei der Problemabfallsammlung 
mitgenommen.  

 
(2) Problemabfälle sind der WAS in haushaltsüblichen Mengen an den bekanntgegebenen Standor-

ten der mobilen Schadstoffsammlung oder am Problemabfallzwischenlager durch Übergabe zu 
überlassen. An der mobilen Sammelstelle werden Problemabfälle bis zu einer Menge von 25 kg 
oder 10 Leuchtstoffröhren entgegengenommen. Mengen von mehr als 25 kg oder 10 Leuchtstoff-
röhren werden nur am Problemabfallzwischenlager im Entsorgungszentrum Wolfsburg gem. § 24 
entgegengenommen. Problemabfälle sind in geeigneten, dicht geschlossenen, identifizierbaren 
Behältnissen zu übergeben. Ein Vermischen einzelner Problemabfälle ist nicht zulässig. 

 
 

§ 18 
Kleinmengen von gefährlichen Abfällen 

(Sonderabfallkleinmengen) 
 
(1) Kleinmengen von gefährlichen Abfällen zur Beseitigung (Sonderabfallkleinmengen) im Sinne von 

§ 5 Abs. 1 Nr. 13 sind bewegliche Sachen aus gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen Un-
ternehmen oder öffentlichen Einrichtungen im Sinne von § 48 KrWG, soweit davon jährlich nicht 
mehr als insgesamt 2.000 kg anfallen. Die Abfallarten ergeben sich aus § 2 Abs. 17 der Abfallge-
bührensatzung der WAS.  

 
(2) Sonderabfallkleinmengen können am Sonderabfallzwischenlager auf dem Gelände des Entsor-

gungszentrums Wolfsburg gem. § 24 abgegeben werden. Die dicht geschlossenen Behältnisse 
sind hierfür identifizierbar zu kennzeichnen. Die Übergabe hat getrennt nach Abfallarten zu erfol-
gen. Die maximale Gebindegröße darf 60 l und das maximale Gebindegewicht 60 kg nicht über-
schreiten. 

 
(3) Zu den Sonderabfallkleinmengen gehören auch spitze und scharfe Gegenstände mit dem Abfall-

schlüssel 18 01 01, die in durchstichsicheren Kanistern im Entsorgungszentrum Wolfsburg oder 
im Rahmen der mobilen Schadstoffsammlung nach § 17 zu überlassen sind. 

 
 

§ 19 
Sonstiger Hausabfall, hausabfallähnlicher Gewerbeabfall (Restabfall) 

 
(1) Sonstiger Hausabfall und hausabfallähnlicher Gewerbeabfall im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 14 sind 

alle sonstigen angefallenen und zu überlassenden Abfälle aus privaten Haushaltungen und ande-
ren Herkunftsbereichen, soweit sie nicht unter die §§ 6 - 18 fallen oder nach § 2 Abs. 3 oder 7 
von der Entsorgung ausgeschlossen sind oder gem. § 2 Abs. 5 nicht angenommen werden 
(Restabfall). 

 
(2) Restabfall ist in den nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 und § 20 Abs. 1 Nr. 5 zugelassenen Restabfallbehäl-

tern bereitzustellen.  
 
 

§ 20 
Abfallbehälter  

 
(1) Zugelassene Abfallbehälter im Sinne dieser Satzung sind: 

 
1. Restabfallbehälter  
Abfallgroßbehälter mit  120 l Füllraum 
Abfallgroßbehälter mit  240 l Füllraum 
Abfallgroßbehälter mit 770 l Füllraum 
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Abfallgroßbehälter mit  1.100 l Füllraum 
 
 
2. Bioabfallbehälter 
Abfallgroßbehälter mit  120 l Füllraum 
Abfallgroßbehälter mit  240 l Füllraum 
 
3. Altpapierbehälter 
Altpapiergroßbehälter mit  240 l Füllraum 
Altpapiergroßbehälter mit  1.100 l Füllraum 
Großraumbehälter mit  10 m³  
Großraumbehälter mit  21 m³ 
 
4. Wertstofftonnen 
Wertstofftonne mit   120 l Füllraum 
Wertstofftonne mit   240 l Füllraum 
Wertstofftonne mit   1.100 l Füllraum 
 
 
5. Bioabfall-, Grünabfall- und Restabfallsäcke mit entsprechendem  
Aufdruck der WAS:  
20-l-Restabfallsack 
40-l-Restabfallsack 
70-l-Restabfallsack 
20-l-Bioabfallsack 
40-l-Grünabfallsack 
 
6. Sonderbehälter 
Die WAS behält sich vor, die Benutzung von im Eigentum der WAS oder des Abfallerzeugers ste-
henden Sonderbehältern (z. B. Container, Pressabfallcontainer) zuzulassen. Die Abfuhr/Leerung 
erfolgt nach Vereinbarung mit der WAS. 
 
Für jede in der Anlage 2 genannte Abfallart ist ein gesonderter Container erforderlich. Die Trans-
portleistung erfolgt gegen privatrechtliches Entgelt nach den Sätzen der privatrechtlichen Entgelt-
ordnung für Leistungen der WAS. Neben den Kosten für die Fuhrleistung sind die Anlieferungs-
gebühren oder Entgelte der genutzten Entsorgungsanlagen zu entrichten. 
 
Ein Rechtsanspruch des Abfallerzeugers auf eine solche Vereinbarung besteht nicht. 

 
Die Abfallbehälter werden, sofern keine gesonderte Vereinbarung vorliegt, von der WAS zur Ver-
fügung gestellt. Im Eigentum des Abfallerzeugers stehende Sonderbehälter dürfen nur dann ge-
nutzt werden, wenn sie sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden. Für Schäden an 
Fahrzeugen der WAS oder deren Beauftragten sowie Schädigung Dritter durch unsachgemäßen 
Zustand dieser Behälter haftet der Abfallerzeuger. 

 
(2) Die von der WAS bereitgestellten Abfallbehälter sind sachgemäß zu behandeln. Die Abfallbehäl-

ter mit einem Füllvolumen von 120 l und 240 l sind vom Anschlusspflichtigen bei Bedarf von au-
ßen zu reinigen. 

 
(3) Der Anschluss- und Benutzungspflichtige wählt die für die zu erwartende Abfallmenge als ausrei-

chend anzusehenden Abfallbehälter aus.  

 
Das Volumen der Restabfallbehälter ist so zu wählen, dass ein Volumen von wenigstens 10 l 
Restabfall pro Woche und Bewohner zur Verfügung steht. Bei Anschluss- und Benutzungspflichti-
gen nicht privater Herkunft oder zur Berechnung des Volumens bei gemischter Nutzung sind die 
in Anlage 4 genannten Einwohnergleichwerte zu beachten. 
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Bei bewohnten, bebauten oder zu Wohn- und Gewerbezwecken (gemischt) genutzten Grundstü-
cken sind mindestens aufzustellen/auszugeben: 

 ein Restabfallbehälter, 

 ein Bioabfallbehälter gleicher Größe, soweit nicht eine Befreiung nach § 3 Abs. 3 ausge-

sprochen wurde, 

 ein Altpapierbehälter 240 l, soweit dem nicht nach § 7 Abs. 2 widersprochen wurde, und  

 eine Wertstofftonne, deren Volumen sich nach Abs. 8 bestimmt.  

 
 

Wird durch die WAS festgestellt, dass bei Anschlusspflichtigen die gewählte Abfallbehältergröße 
an mehr als drei aufeinander folgenden Abfuhrterminen als unzureichend anzusehen ist, kann 
angeordnet werden, entsprechend zusätzliche und/oder größere Abfallbehälter zu verwenden. 
 
Wird vom Wahlrecht gemäß Satz 1 kein Gebrauch gemacht, so bestimmt die WAS die Größe der 
zu verwendenden Abfallbehälter. § 21 Abs. 8 ist zu beachten. 

 
(4) Der Anschlusspflichtige kann schriftlich beantragen, statt fester Abfallbehälter für Restabfall und 

Bioabfall ausschließlich Abfallsäcke gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 5 zu benutzen. Dabei muss er glaub-
haft machen, dass das anfallende Abfallvolumen, unter Berücksichtigung des Abfuhrintervalls, 
wesentlich unter dem Volumen des kleinsten festen Abfallbehälters liegt. Abs. 3 Satz 2 und 5 gel-
ten entsprechend. 

 
(5) Für mehrere benachbarte anschluss- und benutzungspflichtige Grundstücke können ein oder 

mehrere gemeinsame Behälter auf Antrag zur Verfügung gestellt oder zugelassen werden. 
Abs. 3 Satz 2 bis 4 gelten entsprechend. 

 
(6) Für vorübergehend mehr anfallende Abfälle können von der WAS zugelassene 70 l - Abfallsäcke 

gemäß Abs. 1 Nr. 5 benutzt werden. 
 
(7)  Für bewohnte, bebaute oder zu Wohn- und Gewerbezwecken (gemischt) genutzte Grundstücke 

ist eine 240l Wertstofftonne Regelausstattung. Auf Verlangen kann eine zweite 240 l-Wertstoff-
tonne aufgestellt werden, sofern mindestens fünf Personen angeschlossen sind oder die Um-
stände des Einzelfalls dies rechtfertigen. In besonderen Fällen (beengte Platzverhältnisse, dauer-
haft geringer Bedarf zum Beispiel bei 1-Personen-Grundstücken) werden 120 l-Behälter zur Ver-
fügung gestellt.  Mehrfamilienhäuser mit mehr als 20 Personen werden auf Wunsch des An-
schlusspflichtigen mit 1.100l Wertstofftonnen ausgestattet. 

 
(8) Enthalten Wertstofftonnen zweimal hintereinander, oder im Zeitraum von 6 Abfuhrterminen, zum 

wiederholten Mal Restabfälle oder Bioabfälle, kann die Wertstofftonne des Anschlusspflichtigen 
bei einem weiteren Wiederholungsfall innerhalb der folgenden 6 Abfuhrtermine für 3 Monate von 
der Leerung ausgeschlossen werden. Der Anschlusspflichtige ist auf die Möglichkeit des Aus-
schlusses hinzuweisen. 

 
Werden Wertstofftonnen nach einer Ausschlussphase erneut wie vor fehlbefüllt, kann die Wert-
stofftonne des Anschlusspflichtigen dauerhaft von der Leerung bzw. Abfuhr ausgeschlossen wer-
den.  
Hinweise auf einen möglichen Ausschluss von der Leerung erfolgen durch Aufkleber auf der 
Wertstofftonne, im Falle eines dauerhaften Ausschlusses von der Leerung zusätzlich durch Mit-
teilung in Textform an den Anschlusspflichtigen. 

 
Die WAS bzw. das zuständige Abfuhrunternehmen ist im Falle eines temporären oder dauerhaf-
ten Ausschlusses berechtigt, die vom Anschlusspflichtigen dennoch bereitgestellte Wertstoff-
tonne abzuziehen. 
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Anschlusspflichtige, deren Wertstofftonne dauerhaft von der Leerung ausgeschlossen wurde, 
können nach Ablauf eines Jahres ab Wirksamwerden des Ausschlusses von der Leerung dessen 
Aufhebung beantragen. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn der Anschluss- und Benutzungs-
pflichtige nachweist, dass sich die Umstände, die zu der wiederholten Fehlbefüllung geführt ha-
ben, zwischenzeitlich geändert haben. 

 
(9) Absatz 8 gilt entsprechend für wiederholt fehlbefüllte Bioabfall- und PPK-Tonnen. 
 
(10) Für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung der Abfallbehälter (z. B. durch Fehlbefül-

lung, Bohren, Nieten, Schrauben, Bekleben) an den Abfallbehältern entstehen, sowie für den 
Verlust derselben haftet der Anschlusspflichtige i. S. v. § 3 Abs. 1, es sei denn ihn und seine Er-
füllungsgehilfen trifft kein Verschulden. Schäden an Abfallbehältern oder Verluste von Abfallbe-
hältern sind unverzüglich schriftlich durch den Anschlusspflichtigen zu melden. 

 
(11) Es ist verboten, Abfälle in Abfallbehälter einzuwerfen, die für die Entsorgung von Abfällen Dritter 

bestimmt sind. 
 
 

§ 21 
Bereitstellung und Abfuhr der Abfallbehälter  

 
(1) Die WAS bestimmt die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Abfuhr der Abfallbehälter. 
 

Die Behälter für Restabfall, Altpapier, Bioabfall und Grünabfall und die Wertstofftonnen werden in 
der Regel wie folgt geleert: 
 

Restabfallbehälter und Bioabfallbehälter mit einem 
Füllraum von 120 l und 240 l,  
Restabfall-, Bioabfall- und Grünabfallsäcke 
Wertstofftonnen 1.100 l: 

14-täglich 

Abfallbehälter 770 l und 1.100 l für Restabfall, Altpa-
pierbehälter 1.100 l: 

wöchentlich 

Altpapierbehälter 240 l und  
Wertstofftonnen 120 l, 240 l: 

vierwöchentlich 

 
(2) Der für die Abfuhr vorgesehene Wochentag, sowie Änderungen des Abfuhrtages durch Feiertage 

und andere Ereignisse, werden gemäß § 29 bekanntgegeben. Die WAS kann im Einzelfall oder 
für örtlich begrenzte Abfuhrbereiche einen längeren oder kürzeren Zeitraum für die regelmäßige 
Abfuhr festlegen; in diesem Falle gilt Satz 1 entsprechend. 

 
(3) Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen bis einschließlich 240 l sind stets am Abfuhrtag bis 

spätestens 06:00 Uhr von den Anschlusspflichtigen am Straßenrand der nächsten Straße oder 
einem von der WAS bestimmten Abholplatz bereitzustellen. 
 
Die Abfallbehälter gemäß Satz 1 und 2 sind nach Abfuhrunverzüglich am Abfuhrtag durch den 
Anschlusspflichtigen zurückzustellen. Abfallreste auf der Straße sind durch den Anschluss- und 
Benutzungspflichtigen zu entfernen. Weisungen der Beauftragten der WAS sind zu befolgen. 

 
(4) Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 770 l und größer werden von der WAS von ih-

rem Standplatz abgeholt und dorthin zurückgebracht, sofern der Standplatz den Kriterien des § 
22 Abs. 7 bis 14 entspricht, weniger als 10 Meter vom Straßenrand entfernt ist, und im Einver-
nehmen mit der WAS festgelegt wurde. Entspricht der Standplatz nicht den Vorgaben des § 22 
Abs. 7 bis 14 oder ist er weiter als 10 m von der Straße entfernt, so holt die WAS Abfallbehälter 
mit einem Fassungsvermögen von 770 l oder 1.100 l vom Standplatz ab und bringt diese zurück, 
wenn der Anschlusspflichtige und die WAS eine entsprechende Vereinbarung treffen. Die WAS 
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stimmt einer entsprechenden Vereinbarung nur zu, wenn hinreichende Kapazitäten zur Verfü-
gung stehen und dem Transport der Abfallbehälter keine Vorschriften des Arbeitsschutzes entge-
genstehen. Der Anschlusspflichtige hat die Kosten zu übernehmen. 

 
(5) Bei vorübergehenden Einschränkungen, Unterbrechungen, Verspätungen oder Ausfällen der Ab-

fuhr, insbesondere infolge von Betriebsstörungen, Streik, behördlichen Verfügungen oder höhe-
rer Gewalt, hat der Anschluss- und Benutzungspflichtige keinen Anspruch auf Schadensersatz 
oder Entschädigung. In diesem Fall sind die Abfallbehälter bis zum Abend desselben Tages von 
der Straße zu entfernen. 

 
(6)  Die Abfallbehälter sind stets geschlossen zu halten und dürfen nur soweit gefüllt werden, dass 

ihre Deckel schließen. Gefüllte Abfallsäcke müssen zugebunden sein. Sie dürfen nicht so prall 
gefüllt sein, dass der Verschluss sich öffnet oder der Sack zerreißt. Es ist verboten, neben den 
Abfallbehältern weitere Abfälle bereitzustellen. 

 
(7) Es ist nicht gestattet, brennende, glühende oder heiße Abfälle in Abfallbehälter zu füllen oder Ab-

fälle in diesen zu verbrennen. 
 
(8) Die Abfälle dürfen nicht in Abfallbehälter eingepresst, eingestampft oder eingeschlämmt werden. 

Bei der Befüllung der Behälter ist darauf zu achten, dass der Inhalt - auch für automatisierte 
Schüttvorgänge ohne manuelles Eingreifen - schüttfähig bleibt.  

 
(9) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle, die die Abfallbehälter, Abfallsäcke, Abfall-

sammelfahrzeuge oder die Abfallentsorgungsanlagen beschädigen oder ungewöhnlich ver-
schmutzen können, dürfen nicht in Abfallbehälter gefüllt werden. 

 
(10) Kann das Festfrieren der Abfälle im Behälter durch geeignete Gegenmaßnahmen nicht vermie-

den werden, muss die Schüttfähigkeit des Abfalles vor der Abholung durch den Anschlusspflichti-
gen hergestellt werden.  

 
(11) Die zur Abfuhr bereitgestellten Abfallbehälter dürfen folgende Gesamtgewichte nicht überschrei-

ten: 
 

Abfallsäcke:      10 kg 
Behälter mit einem Füllraum von 120 l:  48 kg 
Behälter mit einem Füllraum von 240 l:  96 kg 
Behälter mit einem Füllraum von 770 l:  308 kg 
Behälter mit einem Füllraum von 1100 l:  440 kg 

 
(12) Es ist verboten, in Restabfallbehälter andere Stoffe als Restabfall, in die Bioabfallbehälter andere 

Stoffe als Bioabfall, in die Grünabfallsäcke andere Stoffe als Laub oder Grünschnitt, in Wertstoff-
tonnen andere Stoffe als Kunststoffe, Metalle oder Verbundstoffe und in die Altpapierbehälter an-
dere Stoffe als Altpapier einzufüllen. 

 
(13)   Fehlbefüllte Behälter (Restabfallbehälter, Bioabfallbehälter oder Grünabfallsäcke, Wertstofftonnen 

oder der Wertstofftonne beigestellte transparente Säcke, Altpapierbehälter), die von der WAS bzw. 
vom Abfuhrunternehmen nicht geleert bzw. eingesammelt und entsprechend gekennzeichnet wur-
den, sind vom Anschluss- pflichtigen unverzüglich, jedenfalls aber am Abfuhrtag, zu entfernen. Die 
Behälter können nachsortiert und zum nächsten Abfuhrtermin erneut bereitgestellt werden. Fehlbe-
füllte Säcke können in Restabfallbehälter oder gebührenpflichtige Restabfallsäcke umgeleert wer-
den. Für fehlbefüllte Behälter kann der Anschlusspflichtige bei der WAS eine gebührenpflichtige 
Abfuhr als Restabfall gemäß § 2 Abs. 5 Abfallgebührensatzung beantragen, welche im Rahmen 
der regulären Restabfallabfuhr durchgeführt wird.  

 
(14)  Können Abfallbehälter aufgrund von Verstößen gegen Abs. 7 bis 12 oder wegen anderer Verstöße 

gegen diese Satzung nicht entleert oder Abfallsäcke nicht abgefahren werden, gilt Abs. 13 entspre-
chend.  
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§ 22 

Standplatz und Transportweg für Abfallbehälter 
 
(1) Die Straße zum Grundstück des Anschlussnehmers muss mindestens 5,50 m breit und so befes-

tigt sein, dass sie von Abfallsammelfahrzeugen mit einer maximalen Achslast von 9 t dauerhaft 
benutzt werden kann. Für Durchfahrten ist ein Lichtraumprofil von 4 m erforderlich. Sackgassen 
werden nur befahren, wenn eine Wendeanlage für Dreiachsentsorgungsfahrzeuge mit einem 
Durchmesser von 21 m vorhanden ist und diese durch haltende oder parkende Fahrzeuge nicht 
eingeschränkt wird. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, sind die Behälter an einem von der 
WAS bekanntgegebenen Standort zur Abholung bereitzustellen.  

 
(2) Der Standplatz der Abfallbehälter ist vom Grundstückseigentümer auf seinem Grundstück bereit-

zustellen und zu unterhalten.  
 
(3) Der Grundstückseigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass alle Abfallbehälter allen Nutzern des 

Grundstücks zugänglich sind und ordnungsgemäß genutzt werden können. Das Aufstellen und 
Benutzen von „Müllschleusen“ ist verboten. 

 
(4) Die Lagerung von Abfallsäcken hat bis zum Abfuhrtag im geschlossenen Gebäude zu erfolgen. 

Insbesondere ist darauf zu achten, dass Tiere und spielende Kinder keinen Zugang zu den Ab-
fallsäcken haben. 

 
(5) Bei allen Vorhaben, die die Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen zum Gegenstand 

haben, ist für jedes Grundstück vom Bauherren, bei einem zu erwartenden Restabfallaufkommen 
von 770 l pro Woche oder mehr (siehe § 21 Abs. 4), ein den Bestimmungen der Abs. 6 bis 13 
entsprechender Standplatz für Abfallbehälter vorzusehen und in die Bauantragsunterlagen einzu-
tragen. 

 
(6) Der Standplatz und Transportweg für Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 770 l oder 

größer muss ausreichend befestigt sein. Als Befestigung gelten Beton, Bitumen, Asphalt, Ver-
bundpflaster oder vergleichbare Bodenbeläge. Er ist sauber und im Winter schnee- und eisfrei zu 
halten. 

 
(7) Der Standplatz für Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 770 l oder größer muss 

ebenerdig liegen und darf nicht versenkt sein. 
 
(8) Kellerräume sind als Standplatz für Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 770 l oder 

größer nicht zulässig. 
 
(9) Das Absetzen und der Transport der Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 770 l oder 

größer müssen möglich sein. 
 
(10) Der Transportweg von Abfallbehältern mit einem Fassungsvermögen von 770 l oder größer darf 

nicht über Stufen und Treppen führen. Bordsteine sind entsprechend abzusenken, der Transport-
weg muss eine Mindestbreite von 1,50 m haben. 

 
(11) Der Standplatz für Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 770 l oder größer ist so zu 

gestalten, dass ein Verrutschen der Abfallbehälter durch Witterungseinfluss (z. B. starken Wind) 
ausgeschlossen ist. 

 
(12) Der Standplatz für Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 770 l oder größer ist in kür-

zester Entfernung zum Fahrbahnrand oder zum nächstmöglichen Halteplatz des Abfallfahrzeu-
ges einzurichten. Das gilt auch, wenn Grundstücke nicht an der Fahrbahn liegen und nur durch 
Stichstraßen ohne Wendemöglichkeit für das Abfallfahrzeug oder durch Gehwege erschlossen 
sind. Die Entfernung darf zehn Meter nicht überschreiten. 
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(13) Der Standplatz für Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 770 l oder größer muss so 

gewählt werden, dass eine Behinderung der Entleerung/Abholung durch parkende Fahrzeuge 
ausgeschlossen ist. 

 
(14) Die Errichtung eines den Kriterien der Abs. 6 bis 13 genügenden Standplatzes kann auch nach 

der Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen im Sinne des Abs. 5 durch die WAS ange-
ordnet werden, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung erforderlich ist. 

 
 

§ 23 
Anlieferung bei den Abfallentsorgungsanlagen 

 
(1) Besitzer von vom Einsammeln und Befördern ausgeschlossenen Abfällen nach § 2  Abs. 6 

oder aufgrund sonstiger Satzungsregelungen nicht gesammelten Abfällen haben diese im Rah-
men ihrer Verpflichtungen nach § 3 selbst oder durch Beauftragte zu den von der WAS betriebe-
nen Abfallentsorgungsanlagen gem. § 24 oder bei Bauabfällen zu den in Anlage 1 aufgeführten 
ihr zur Verfügung stehenden Abfallentsorgungsanlagen zu bringen. Der Transport hat in ge-
schlossenen oder gegen Verlust des Abfalls in sonstiger Weise gesicherten Fahrzeugen zu erfol-
gen. §§ 53 - 55 KrWG sind zu beachten. 

 
(2) Die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen kann durch Benutzungsordnungen geregelt wer-

den. 
 
 

§ 24 
Selbstanlieferung im Entsorgungszentrum Wolfsburg  

 
(1) Die WAS betreibt im Stadtteil Fallersleben, Weyhäuser Weg 3, 38442 Wolfsburg das Entsor-

gungszentrum Wolfsburg mit den in § 1 Abs. 2 genannten Anlagenteilen. Die Benutzung dieser 
Einrichtungen wird durch eine Benutzungsordnung für das Entsorgungszentrum Wolfsburg gere-
gelt.  

 
(2) Grundsätzlich dürfen im Entsorgungszentrum Wolfsburg nur Abfälle aus dem Gebiet der Stadt 

Wolfsburg überlassen werden. 
 
(3) Einwohner der Stadt Wolfsburg sind berechtigt, eigene Restabfälle aus Haushaltungen und Gar-

tenabfälle sowie im Rahmen der Nachbarschaftshilfe übernommene Abfälle aus privaten Haus-
haltungen mit PKW oder Kleintransporter nach Maßgabe der Benutzungsordnung selbst anzulie-
fern. Gewerbetreibende sind berechtigt, Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushaltungen sowie Gartenabfälle selbst anzuliefern oder durch Beauftragte anliefern zulassen. 
Die Regelungen zur Transportgenehmigung gemäß §§ 53 - 55 KrWG sind zu beachten. 

 
(4) Ergeben sich Zweifel an der richtigen Deklaration des Abfalls, wird die Annahme verweigert. Die 

WAS ist berechtigt, auf Kosten des Abfallerzeugers Proben zu nehmen, den Abfall sicherzustel-
len oder die Besitzer solcher Abfälle zu verpflichten, die Abfälle auf ihrem Grundstück bis zu einer 
Entscheidung über den Verbleib so bereitzustellen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beein-
trächtigt wird. Im Falle einer Sicherstellung wird ein privatrechtliches Entgelt erhoben. 

 
 

§ 25 
Anzeige-, Auskunfts- und Duldungspflicht 

 
(1) Der Anschlusspflichtige hat der WAS für jedes anschlusspflichtige Grundstück das Vorliegen, den 

Umfang sowie jede Veränderung der Anschluss- und Benutzungspflicht innerhalb eines Monats 
schriftlich anzuzeigen. Wechselt der Grundstückseigentümer, sind sowohl der bisherige als auch 
der neue Eigentümer zur Anzeige verpflichtet. 

 



Jahrgang 22                                        Amtsblatt Nr. 52                         Wolfsburg, 19. Dezember 2025                            Seite 777 

 

 

 
(2) Anschluss- und Benutzungspflichtige sind der WAS zur Auskunft über Art, Beschaffenheit, 

Menge und Herkunft des zu entsorgenden Abfalls verpflichtet und haben über alle Fragen Aus-
kunft zu erteilen, die die Abfallentsorgung betreffen. 

 
(3) Der Anschlusspflichtige hat das Betreten des Grundstückes zum Zweck des Aufstellens oder Ein-

ziehens von Abfallbehältern, Einsammelns oder Leerens von Abfallbehältern, zur Überwachung 
der Getrennthaltung von Abfällen nach § 5 und zur Kontrolle anderer abfallwirtschaftlicher Maß-
nahmen durch die WAS gemäß § 19 KrWG zu dulden. 

 
 

§ 26 
Datenschutz und Datenverarbeitung 

(1)  Zur Erfüllung der Aufgaben nach dieser Satzung ist die mit der Abfallbewirtschaftung und mit der 
Ermittlung, Festsetzung und Erhebung von Abfallgebühren befasste Stelle berechtigt, die hierfür 
erforderlichen personenbezogenen Daten zu verarbeiten. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage 
von § 45 Abs. 1 NAbfG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. c und e der Verordnung (EU) 2016/679 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtli-
nie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO) in der jeweils gültigen Fassung und des 
§ 3 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) vom 16. Mai 2018 (Nds. GVBl. S. 66), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. Februar 2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 9) in der je-
weils gültigen Fassung und ist zur Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe erforderlich. 

 
(2)  Es werden ausschließlich die für die Abfallbewirtschaftung und Gebührenerhebung notwendigen 

Daten verarbeitet, insbesondere: 
- Name und Anschrift der Gebührenpflichtigen, 

- Grundstücksbezogene Daten (z. B. Grundstücksgröße, Katasterangaben, Nutzungsart), 

- Verbrauchs- und Abfallmengenangaben (z. B. Behältergrößen bei Berechnung der Abfallge-

bühren). 

 
(3)  Die in Abs. 2 genannten Daten dürfen verarbeitet und zur Durchführung der Abfallbewirtschaf-

tung und des Abfallgebührenwesens genutzt werden. Hierzu dürfen folgende Datenquellen her-
angezogen werden: 
- Meldedaten aus dem Einwohnermelderegister gemäß § 34 Abs. 1, Abs. 2 i.V.m. § 34 a Abs. 1 

Bundesmeldegesetz (BMG) vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), zuletzt geändert durch Artikel 

6 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323), in der jeweils gültigen Fassung, 

- Grundbuch- und Liegenschaftsdaten gemäß § 5 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 Nr. 1, Abs. 2 S. 2 Nr. 2 

Niedersächsisches Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVermG) vom 12. Dezem-

ber 2002 (Nds. GVBl. 2003, S. 5), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 16. Mai 

2018 (Nds. GVBl. S. 66), in der jeweils gültigen Fassung, 

- Gewerbedaten aus dem Gewerberegister nach der Gewerbeordnung (GewO) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 22.02.1999 (BGBI. I S. 202), zuletzt geändert durch Art. 9 des Ge-

setzes vom 27.12.2024 (BGBI. I Nr. 438), in der jeweils gültigen Fassung.  

 

(4)  Die Übermittlung der in Abs. 2 genannten Daten darf regelmäßig und im Wege eines automati-
sierten Abrufverfahrens erfolgen, sofern hierfür eine gesetzliche Grundlage besteht. Die automa-
tisierte Verarbeitung erfolgt unter Beachtung der Vorgaben des Datenschutzrechts, insbesondere 
der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Verarbeitung. 
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(5)  Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt nur, sofern hierfür eine gesetzliche 

Grundlage besteht oder die betroffene Person ausdrücklich eingewilligt hat. Empfänger können 
insbesondere sein: 
- Steueramt oder Liegenschaftsamt zur Prüfung der Abgabenpflicht, 

- Beauftragte Dienstleister, sofern eine Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO erfolgt, 

- andere Behörden, soweit dies zur Erfüllung abfallrechtlicher oder steuerlicher Pflichten erfor-

derlich ist. 

 
Zur Erhebung und Durchsetzung der Abfallgebühren können personenbezogene Daten an die 
Stadtverwaltung übermittelt werden, sofern diese gemäß § 6 der Abfallgebührensatzung beauf-
tragt ist. Die übermittelten Daten dürfen ausschließlich zur Gebührenerhebung, -festsetzung und 
-beitreibung verwendet werden. Die Stadt ist verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Vorgaben 
der DSGVO und des NDSG einzuhalten; eine weitere Verarbeitung oder Weitergabe der Daten 
ist nur zulässig, sofern eine gesetzliche Grundlage besteht oder die betroffene Person eingewil-
ligt hat. 

 
(6)  Für datenschutzrechtliche Fragen können sich Betroffene an den Datenschutzbeauftragten der 

WAS wenden, die Kontaktdaten sind auf der Webseite https://was-wolfsburg.de/datenschutz/ ab-
rufbar. 

 
 

§ 27 
Modellversuche 

 
Zur Erprobung neuer Abfallsammlungs-, -transport-, -behandlungs- oder –entsorgungs-methoden oder -
systeme kann die WAS Modellversuche mit örtlich und zeitlich begrenzter Wirkung einführen. 
 
 

§ 28 
Gebühren und Entgelte 

 
(1)  Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen Abfallentsorgung erhebt die WAS zur 

Deckung des Aufwands Gebühren oder Entgelte nach Maßgabe besonderer Satzungen. 
 
(2)  Die Stadtkasse der Stadt Wolfsburg ist Vollstreckungsbehörde.  
 
 

§ 29 
Bekanntmachungen 

 
Die in dieser Satzung vorgesehenen Bekanntmachungen der WAS werden in geeigneter Form auf der 
WAS-Website, in der Wolfsburg-App sowie ggf. in Tageszeitungen oder sonstigen Druckschriften der 
Abfallberatung veröffentlicht.  
 
 

§ 30 
Eigentumsübergang und Durchsuchen von Abfällen 

 
(1) Die Abfälle gehen in das Eigentum der WAS über, sobald sie eingesammelt oder an der Entsor-

gungsanlage angenommen sind. 
 
(2) Es ist nicht gestattet, bereitgestellte Abfälle ohne Zustimmung des Abfallbesitzers zu durchsu-

chen oder zu entfernen. Die Korrektur von Fehlwürfen durch den Benutzungspflichtigen ist zuläs-
sig. 
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(3) Befinden sich im bereitgestellten Abfall verloren gegangene Gegenstände, ist der Eigentümer be-

rechtigt, sich diese wieder anzueignen. Die WAS ist nicht verpflichtet, den Abfall nach verloren 
gegangenen Gegenständen zu durchsuchen. 

 
 

§ 31 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 10 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-
zes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 
1. entgegen § 2 Abs. 3 von der Entsorgung ausgeschlossene Abfälle in Abfallbehälter einfüllt 

 

2. entgegen § 16 Abs. 2 Elektro- und Elektronikaltgeräte in Abfallbehälter einfüllt 

 

3. sich dem Anschluss- und Benutzungszwang gemäß § 3 entzieht, indem er sein Grund-

stück entgegen § 3 Abs.1 nicht an die öffentliche Abfallentsorgung anschließt oder indem 

er bei ihm anfallende, der Überlassungspflicht unterliegende Abfälle entgegen § 3 Abs. 2 

nicht überlässt 

 

4. dem Gebot der getrennten Abfallsammlung gemäß § 5 zuwiderhandelt, indem er entge-

gen § 21 Abs.13 in Restabfallbehälter andere Stoffe als Restabfall, in die Bioabfallbehälter 

andere Stoffe als Bioabfall, in die Grünabfallsäcke andere Stoffe als Laub oder Grün-

schnitt, in die Altpapierbehälter andere Stoffe als Altpapier oder in Wertstofftonnen andere 

Stoffe als Kunststoffe, Metalle oder Verbundstoffe einfüllt 

 
5. entgegen § 7 Abs. 3 die Altpapiercontainer außerhalb der zugelassenen Zeiten befüllt 

 

6. entgegen § 9 Abs. 2 Bauabfälle nicht vom Zeitpunkt ihrer Entstehung an  getrennt hält, 

und Bauabfälle zur Beseitigung nicht an den in § 24 oder Anlage 1 genannten Entsor-

gungsanlagen anliefert oder von diesen abholen lässt 

 
7. entgegen § 10 Abs. 2 Asbestzementabfälle nicht entsprechend der Auflagen der WAS 

verpackt 

 

8. entgegen § 11 Abs. 2 Künstliche Mineralfasern nicht staubdicht verpackt 

 
9. entgegen § 13 Abs. 1 andere Materialien als wiederverwendbare, d.h. gut erhaltene, trag-

bare und gewaschene bzw. gereinigte Alttextilien in den Alttextilsammelcontainern ent-

sorgt 

 

10. entgegen § 13 Abs. 2 Alttextilien oder sonstige Abfälle auf oder neben Alttextilsammelcon-

tainer legt  
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11. entgegen § 15 Abs. 4 oder § 16 Abs. 7 Sperrmüll oder Elektroaltgeräte früher oder nicht 

ordnungsgemäß bereitstellt, durch die Bereitstellung des Sperrmülls oder der Elektroge-

räte Gefahrenquellen schafft oder den Verkehr behindert 

 

12. entgegen § 15 Abs. 5 oder § 16 Abs. 8 Verunreinigungen und nicht abgefahrene Abfälle 

nicht entfernt 

 
13. entgegen § 20 Abs. 1 andere als durch Satzung zugelassene Abfallbehälter benutzt, so-

weit dies nicht durch § 12 zugelassen ist 

 

14. entgegen § 20 Abs. 2 Abfallbehälter nicht sachgerecht behandelt und verschmutzte Be-

hälter nicht reinigt 

 
15. entgegen § 20 Abs. 10 Schäden oder Verluste von Abfallbehältern nicht anzeigt 

 

16. entgegen § 20 Abs. 11 Abfälle in Abfallbehälter einwirft, die für die Entsorgung von Abfäl-

len Dritter bestimmt sind 

 
17. entgegen § 21 Abs. 3 feste Abfallbehälter oder Abfallsäcke an einem anderen als dem Ab-

fuhrtermin bereitstellt 

 

18. entgegen § 21 Abs. 3 Abfallbehälter oder Abfallreste nicht von der Straße entfernt 

 

19. entgegen § 21 Abs. 6 Abfallbehälter offen stehen lässt oder überfüllt oder Abfallsäcke 

überfüllt oder nicht zubindet 

 

20. entgegen § 21 Abs. 7 brennende, glühende oder heiße Abfälle in Abfallbehälter oder Ab-

fallsäcke einfüllt oder Abfälle in diesen verbrennt. 

 
21. entgegen § 21 Abs. 8 Abfälle in Abfallbehälter einpresst, einstampft oder einschlämmt 

 
22.  entgegen § 21 Abs. 9 die Abfallbehälter oder Abfallsäcke mit sperrigen Gegenständen, 

Schnee oder Eis oder sonstigen Abfällen befüllt, die die Abfallbehälter, Abfallsammelfahr-

zeuge oder Abfallentsorgungsanlagen beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen 

können 

 

23.  entgegen § 21 Abs. 11 mehr als die zulässige Füllmenge in die Abfallbehälter oder Abfall-

säcke einfüllt 
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24.  entgegen § 21 Abs. 12 nicht entleerte Abfallbehälter oder nicht abgefahrene Abfallsäcke 

nicht bis zum Abend des Abfuhrtages von der Straße entfernt 

 

25.  entgegen § 22 Abs. 3 Abfallbehälter oder Abfallsäcke nicht allen Nutzern zugänglich 

macht oder Müllschleusen verwendet  

 
26.  entgegen § 22 Abs. 4 Abfälle und Abfallsäcke in anderer als vorgeschriebener Weise la-

gert 

 

27.  entgegen § 22 Abs. 6 den Standplatz und den Transportweg auf seinem Grundstück nicht 

sauber und im Winter nicht schnee- und eisfrei hält  

 
28. entgegen § 25 der Anzeige- und Auskunftspflicht nicht nachkommt oder Mitarbeitern der 

WAS oder deren Beauftragten den Zutritt zum Grundstück verweigert 

 

29. entgegen § 30 Abs. 2 bereitgestellte Abfälle ohne Zustimmung des Abfallbesitzers durch-

sucht oder entwendet. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 
 
 

§ 32 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Abfallwirtschaft (Abfall-
wirtschaftssatzung) vom 23.11.2016 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 21.06.2018 außer 
Kraft. 
 
Wolfsburg, den 11.12.2025 
 
Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung 
Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts 
 
 
gez. Marcus Frerich 
 
Marcus Frerich 
Vorstand 
 

Anlage 1: Anlagen für die Beseitigung von Bauabfällen 
 
Anlage 2: Abfälle, für die eine Entsorgungspflicht der WAS besteht. 
 
Anlage 3: Abfälle, die von der Entsorgungspflicht der WAS ausgeschlossen sind. 
 
Anlage 4: Mindestvolumen für Restabfallbehälter aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushal-
tungen 
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                      Anlage 1 
 
Liste der beauftragten Dritten gemäß § 22 KrWG zu § 1 Abs. 3 Abfallwirtschaftssatzung 

 
Folgende privatrechtlich geführte Einrichtungen werden derzeit als beauftragte Dritte für Aufgaben der 
Abfallentsorgung in Anspruch genommen: 

 
1. Restabfallentsorgung 
EEW Energy from Waste 
GmbH Schöninger Straße 2 – 3 
38550 Helmstedt 

 
2. Kompostierungsanlage 
Harz-Humus-Recyclin GmbH  
Am See 1 
06484 Ditfurt 
 
3. Altpapierentsorgung 
Veolia Umweltservice Nord GmbH 
Westrampe 6 
38442 Wolfsburg 

 
4. Altholzentsorgung  
Veolia Umweltservice Nord GmbH 
Werner-Siemens-Straße 20 
22113 Hamburg 

 
5. Straßenkehrricht Umweltschutz 
Mitte GmbH Gewerbegebiet  
Magdeburger Straße 
39291 Möckern 

 
6. Bauschuttentsorgung 
 a) Otto Wolf GmbH 

Laischeweg 9 

38554 Weyhausen 
 

b) Anton Müsing Tiefbau GmbH  

Karl-Ferdinand-Braun-Ring 11  

38448 Wolfsburg 

 

c) Wolfsburger Baustoffrecycling GbR 

Wilhelm-Carl-Wien-Straße  

38446 Wolfsburg 

 
7. Annahmestelle für unbelasteten Bodenaushub 
Otto Wolf GmbH  
Laischeweg 9 
38554 Weyhausen 

 
Anlieferung  
Im Südfeld  
Wolfsburg-Neindorf 
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8. Entsorgung von ölverunreinigtem Boden 
Entsorgungszentrum Salzgitter GmbH  
Diebesstieg 50 
38229 Salzgitter 

 
9. Entsorgung von Asbestzement 
Norddeutsche Gesellschaft zur Ablagerung von Mineralstoffen mbH 
Am Kraftwerk 1 
38372 Büddenstedt 

 
10. Entsorgung von „Künstlichen Mineralfasern“ 
Stadt Salzgitter 
Entsorgungszentrum Salzgitter 
GmbH Diebesstieg 50 
 38229 Salzgitter 
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Anlage 3  

 

Abfälle, die von der Entsorgungspflicht der WAS ausgeschlossen sind. 
Bei Abfällen, die in der Bemerkungsspalte einen Hinweis enthalten, dass für diese Abfälle ein 
Angebot der Annahme am Sonderabfallzwischenlager der WAS besteht, so liegen der WAS 
hierzu entsprechende Entsorgungswege vor. Für weitere Abfälle können Entsorgungswege 
aufgebaut werden. Typische Abfälle aus privaten Haushaltungen unterliegen nicht dem Aus-
schluss. 
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Anlage 4  

 

Mindestvolumen für Restabfallbehälter aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 

Haushaltungen 
 

(1)       Für die Abfuhr von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen wird 

der Behälterbedarf für Abfälle zur Beseitigung unter Zugrundelegung von Einwohnergleichwer-

ten ermittelt. Je Einwohnergleichwert wird ein Mindestvolumen von 10 l Litern pro Woche zur 

Verfügung gestellt. 
 

(2.1)    Einwohnergleichwerte werden nach folgender Regelung festgestellt: 
 

Unternehmen/ Institution je Platz/ Beschäftigten/Bett Einwohnergleichwert 
 

Krankenhäuser, Kliniken und 
ähnliche Einrichtungen 

 
 

je Platz 

 
 

1 

Schulen, Kindergärten je 10 Schüler/ Kind 1 
öffentliche Verwaltungen, Geld- 
institute, Verbände, Kranken- 
kassen, Versicherungen, 
selbstständig Tätige der freien 
Berufe, selbstständige 
Handels-, Industrie- und 
Versicherungsvertreter 

 

 
 
 
 
 
 
 

je 3 Beschäftigte 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Speisewirtschaften, Imbiss- 
stuben 

 
je Beschäftigten 

 
4 

 

Gaststättenbetriebe, die nur als 
Schankwirtschaft konzessioniert 
sind, Eisdielen 

 
 

 
je Beschäftigten 

 
 

 
2 

Beherbergungsbetriebe je 4 Betten 1 
Lebensmitteleinzel- und 
Großhandel 

 
je Beschäftigten 

 
2 

sonstiger Einzel- und 
Großhandel 

 
je Beschäftigten 

 
0,5 

Industrie, Handwerk und 
übrige Gewerbe 

 
je Beschäftigten 

 
0,5 

bebaute, aber nicht ständig 
bewohnte Grundstücke, 
insbesondere Wochenend- 
grundstücke 

 

 
 
 

je Grundstück 

 

 
 
 

2 
 
 

(2.2)    Die Summe der Einwohnergleichwerte wird bei Teilwerten auf den vollen Einwohnergleich-

wert aufgerundet. 
 

(2.3)    Beschäftigte im Sinne des Abs. 2.1 sind alle in einem Betrieb Tätige (z. B. Arbeitnehmer, 

Unternehmer, mithelfende Familienangehörige, Auszubildende) einschließlich Zeitarbeits-

kräfte. Beschäftigte, die weniger als die Hälfte der branchenüblichen Arbeitszeit beschäftigt 

sind, werden bei der Veranlagung zu einem Viertel berücksichtigt. 
 

(2.4)    Für Schwimmbäder, Friedhöfe sowie Vereins- und Bürgerhäuser, Schützenheime und ähnli-

che Einrichtungen ohne ständige Bewirtschaftungen wird ein Mindestbehältervolumen festge-

setzt, das sich nach der tatsächlichen Nutzung der Einrichtung richtet. Analog wird in Fällen, in 

denen Abs. 2.1 keine Regelungen enthält, verfahren. 
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Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung  
(Abfallgebührensatzung) in der Stadt Wolfsburg  

der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung  
- Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WAS) 

 
Aufgrund der §§ 10, 58, 143 und 145 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. 2010, S. 576) und des § 6 Abs. 1 und § 12 des Nieder-
sächsischen Abfallgesetzes (NAbfG) vom 14. Juli 2003 (Nds. GVBl. 2003, S. 273) in Verbindung mit §§ 
1, 2, 4, 5 und 18 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. 
GVBl. 2017, S. 121) und § 27 der Satzung über die Abfallbewirtschaftung durch die Wolfsburger Abfall-
wirtschaft und Straßenreinigung - kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts - WAS (Abfallbewirtschaf-
tungssatzung) vom 06.11.2025, jeweils in der derzeit geltenden Fassung, hat der Verwaltungsrat der 
WAS gemäß § 2 Abs. 2 und 5 i. V. m. § 7 Abs. 3 Nr. 1 der Satzung für das Unternehmen „Wolfsburger 
Abfallwirtschaft und Straßenreinigung – Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts“ (WAS) vom 
15.02.2021 (ABl. der Stadt Wolfsburg 2021 Nr. 13, S. 188) in seiner Sitzung am 21.11.2025 folgende 
Neufassung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung (Abfall-
gebührensatzung) in der Stadt Wolfsburg der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung - Kom-
munale Anstalt des öffentlichen Rechts (WAS) beschlossen. Der Rat der Stadt Wolfsburg hat der Sat-
zung mit Beschluss vom 10.12.2025 zugestimmt.  
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die WAS betreibt die Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung und erhebt zur Deckung der 

durch die Abfallentsorgung im gesamten Stadtgebiet entstehenden Kosten Benutzungsgebühren, 
soweit nicht privatrechtliche Entgelte erhoben werden. 

 
(2) Die Gebühren sind so bemessen, dass sie die Kosten der Einrichtung, des Betriebes, der Verwal-

tung und Unterhaltung der Abfallentsorgung decken. 
 
(3) Für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten, insbesondere für die Bearbeitung von 

Entsorgungsnachweisen oder Behälterwechsel, können gesonderte Gebühren erhoben werden. 
 
(4) Sind Abfälle gemäß § 23 der Abfallbewirtschaftungssatzung an Anlagen anzuliefern, die nicht 

durch die WAS betrieben werden, sind die vom Anlagenbetreiber festgesetzten Entgelte zu ent-
richten. 

 
 

§ 2 
Gebührentatbestand, Gebührenmaßstab und Gebührentarif 

 
(1) Die Benutzungsgebühr für die regelmäßige Abfallentsorgung wird für die Entsorgung von Abfäl-

len aus privaten Haushalten und aus Gewerbebetrieben als Jahresgebühr erhoben und nach 
dem Volumen der Restabfallbehälter oder Restabfallsäcke bemessen. Die Gebühr schließt die 
regelmäßige Abfuhr der getrennt gesammelten Abfälle gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12 
und 13 der Abfallbewirtschaftungssatzung ein.  
 



Jahrgang 22                                        Amtsblatt Nr. 52                         Wolfsburg, 19. Dezember 2025                            Seite 827 

 

 

 
Sie beträgt je                Jahr  (Kalendermonat): 

 

 für einen Restabfallsack     20 l     29,29 €           (2,44 €) 
 (einschl. 1 x 20 Liter Bioabfallsack) 

 für einen Restabfallsack     40 l     58,58 €          (4,88 €) 
 (einschl. 2 x 20 Liter Bioabfallsäcke) 

 für zwei Restabfallsäcke zu je     40 l   117,16 €          (9,76 €) 
 (einschl. 4 x 20 Liter Bioabfallsäcke) 

 für zwei Restabfallsäcke zu je     40 l   146,40 €         (12,20 €) 
 (einschl. 1 x 120 Liter Bioabfallbehälter) 

 für einen Restabfallbehälter    120 l          175,74 €               (14,64 €) 
 (einschl. 1 x 120 Liter Biobehälter) 

 für einen Restabfallbehälter    240 l   351,47 €               (29,29 €) 
 (einschl. 1 x 240 Liter Biobehälter) 

 für einen Restabfallbehälter    770 l       2.255,27 €             (187,94 €) 
 (einschl. max. 770 Liter Bioabfallvolumen) 

 für einen Restabfallbehälter   1100 l      3.221,82 €             (268,48 €) 
 (einschl. max. 1100 Liter Bioabfallvolumen) 
 
Oben genannte Gebühren gelten für Behälter/Säcke der Größenordnung 20 l, 40 l, 120 l, 240 l bei 
einmaliger Leerung 14-täglich sowie für 770-l- und 1.100-l-Behälter bei einmaliger Entleerung pro 
Woche. 
 
Die Bereitstellung und Kombinierung von unterschiedlichen Restabfallbehältern und Restabfallsä-
cken ist möglich. Bei regelmäßiger mehrmaliger Entleerung der Restabfallgroßbehälter 770 l/1.100 
l pro Woche vervielfacht sich die Gebühr entsprechend der Leerungen. 
 
Sofern durch die WAS in begründeten Einzelfällen mehr als eine Restabfallbehälterentleerung der 
120-l- und 240-l-Restabfallbehälter in 14 Tagen zugelassen wird, vervielfacht sich die Gebühr ent-
sprechend. Es besteht kein Rechtsanspruch auf wöchentliche oder mehrmals wöchentliche Behäl-
terleerungen. 
 

(2) Die Gebühr für die zusätzliche Entleerung eines Restabfallbehälters mit einem Fassungsvolumen 
von 770 l beträgt 101,45 € je Entleerung. 

  
 Die Gebühr für die zusätzliche Entleerung eines Restabfallbehälters mit einem Fassungsvolumen 

von 1.100 l beträgt 120,45 € je Entleerung. 
. 

Für eine Sonderaufstellung des Abfallbehälters mit einem Volumen von 770l/1.100 l wird neben 
der Gebühr für eine zusätzliche einmalige Entleerung der tatsächliche Zeitaufwand für das Aufstel-
len und Einziehen des Behälters berechnet. 

 
(3) Die Gebühr für die Bereitstellung zusätzlicher Bioabfallbehälter beträgt je 120-l-Behältervolumen 

104,40 € (monatlich 8,70 €).  
 
(4) Die Gebühr für einen 60-l-Grünabfallsack beträgt pro Stück 3,00 €. Die Gebühr für einen 70-l-

Restabfallsack beträgt pro Stück 8,60 €. 
 
(5)  Werden fehlbefüllte Abfallbehälter als Restabfall entleert, beträgt die Gebühr: 
 

 Behältervolumen 1.100 l  120,45 € je Entleerung 

 Behältervolumen    770 l  101,45 € je Entleerung 

 Behältervolumen    240 l    42,75 € je Entleerung 

 Behältervolumen    120 l    36,00 € je Entleerung 
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Neben dieser Gebühr kann, bei Befüllung dieser Behälter mit gefährlichen Abfällen,  
eine zusätzliche Beseitigungsgebühr für diese Abfälle erhoben werden.  

 
 

(6) Werden feste Abfallbehälter für mehrere Grundstücke gemeinsam aufgestellt und benutzt, wird die 
Gebühr nach der Anzahl der angeschlossenen Grundstücke auf die Beteiligten umgelegt und ent-
sprechend veranlagt. 

 
(7) Bei Volumenänderung, der Aufstellung zusätzlicher Behälter oder bei Abzug von Behältern wird 

pro Antrag eine Gebühr in Höhe von 30,00 € erhoben.  
 

In folgenden Fällen wird ausnahmsweise von der Gebührenerhebung abgesehen:  
 
– Bei Erstaufstellung (Erstanschluss des Grundstücks an die Abfallentsorgung) und endgültiger 
Abmeldung.  
 
- Bei Übernahme aller auf dem Grundstück vorhandenen Abfallbehälter durch einen neuen Grund-
stückseigentümer. Dies gilt auch für mögliche Volumenänderungen im Zeitpunkt des Wechsels. 
Spätere Volumenänderungen sind gebührenpflichtig.  
 
- Bei Neuanmeldung von Abfallbehältern durch den Grundstückseigentümer nach mindestens 3-
monatigem Leerstand des Objekts.  
 
- Bei verschuldetem Defekt eines Abfallbehälters oder Diebstahl bleiben zivilrechtliche Ansprüche 
der WAS unberührt.  

 
(8) Die Gebühr für Mehrmengen von Sperrmüll ab 5 m³ beträgt für jeden weiteren angefangenen Ku-

bikmeter 30,00 €.  
 
(9) Für Sonderbehälter gemäß § 20 Abs. 1 Pkt. 6 der Abfallbewirtschaftungssatzung werden die Ent-

sorgungsgebühren bei der Anlieferung an den unter § 1 Abs. 3 der Abfallbewirtschaftungssatzung 
genannten Abfallentsorgungsanlagen der WAS erhoben. Die Aufwendungen für den Transport 
werden als privatrechtliches Entgelt in Rechnung gestellt. 

 
(10) Am Entsorgungszentrum Wolfsburg, Weyhäuser Weg, dürfen ausschließlich Abfälle angeliefert 

werden, die in Anlage 2 der Abfallbewirtschaftungssatzung aufgeführt sind. Die Entsorgungsge-
bühren werden per Fahrzeugwaage oder für in Abs. 17 aufgeführte Abfälle per Waage am Sonder-
abfallzwischenlager bestimmt. Eine Wägung der Abfälle, die über die Fahrzeugwaage erfasst wer-
den, ist bei einer Mindestwiegedifferenz von 200 kg sowie bei der Erreichung der Mindestwaagen-
last von 500 kg möglich. Die Gewichtsbestimmung erfolgt hier in vollen 10-kg-Schritten, ab einer 
Gesamtlast von 30 Mg in 20-kg-Schritten. 

 
(11) Entsorgungsgebühr für über die Fahrzeugwaage erfasste Abfallarten aus anderen Herkunftsberei-

chen als privaten Haushaltungen: 
 

a) Entsorgungsgebühr für zugelassene und nicht anderweitig 
genannte Abfälle 205,50 €/t 

b) Asbestabfälle (AVV-Nr. 16 02 12* und 17 06 05*) zur  
Beseitigung  277,50 €/t 

c) Straßenkehricht zur Beseitigung (AVV-Nr. 20 03 03) 205,50 €/t 
d) Stückiges Altholz (AVV-Nr. 17 02 01 / 20 01 38 ) 

(Gebrauchtholz und Industrieholzarten) 54,00 €/t 
e) Stückiges Altholz (AVV-Nr. 17 02 04* / 20 01 37*) 

(Gebrauchtholz und Industrieholzarten) 99,50 €/t 
f) Altfenster (AVV-Nr. 17 02 04* / 20 01 37*) 110,00 €/t 
g) Mineralfaserstoffe (AVV-Nr.17 06 03*) 474,00 €/t 
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h) Kompostierbare Garten- und Parkabfälle (einschließlich  

Baumstubben und Stammholz) (AVV-Nr.20 02 01) 54,00 €/t 
i) LKW-/Trecker-/Sonderreifen (Außendurchmesser ≤ 1600 mm  

oder Reifenbreite ≤ 450 mm, AVV-Nr.16 01 03) 50,00 €/Stück 
j) Sonderreifen (Außendurchmesser >1600 mm oder 

Reifenbreite >450 mm, AVV-Nr.16 01 03) 100,00 €/Stück 
 

(12) Entsorgungsgebühr für über die Fahrzeugwaage erfasste Abfallarten privater Herkunft: 
 

a) Entsorgungsgebühr für zugelassene und nicht anderweitig  
genannte Abfälle  205,50 €/t  

b) Asbestabfälle (AVV-Nr. 16 02 12* und 17 06 05*) zur  
Beseitigung   277,50 €/t  

c) Stückiges Altholz (AVV-Nr. 17 02 01 / 20 01 38)  
(Gebrauchtholz und Industrieholzarten)    54,00 €/t  

d) Stückiges Altholz (AVV-Nr. 17 02 04* 20 01 37*)  
(Gebrauchtholz und Industrieholzarten)    99,50 €/t 

e) Altfenster (AVV-Nr. 17 02 04* / 20 01 37*)  110,00 €/t  
f) Mineralfaserstoffe (AVV-Nr. 17 06 03*)  474,00 €/t  
g)    Kompostierbare Garten- und Parkabfälle 

 (einschließlich Baumstubben und Stammholz)  
 (AVV-Nr. 20 02 01)  54,00 €/t  

h)    PKW-Reifen/Motorradreifen (AVV-Nr. 16 01 03)  5,00 €/Stück 
i)    LKW-Reifen, ohne Felge (AVV-Nr.16 01 03) 10,00 €/Stück 
j)     LKW-/Trecker-/Sonderreifen (Außendurchmesser ≤ 1600 mm  
       oder Reifenbreite ≤ 450 mm, AVV-Nr.16 01 03) 50,00 €/Stück 
k) Sonderreifen (Außendurchmesser >1600 mm oder 

Reifenbreite >450 mm, AVV-Nr.16 01 03) 100,00 €/Stück 
 

(13) Bei Anlieferung von Abfällen zu Fuß, per Fahrrad oder Kleinkraftrad (nachfolgend Kleinstkunden 
genannt) wird für alle unter Abs. 11 a) bis g) angegebenen Abfallarten eine pauschale Gebühr in 
Höhe von 15,00 € erhoben. Für kompostierbare Garten- und Parkabfälle beträgt diese Pauschal-
gebühr 6,00 €.  
Für Altreifen (AVV-Nr. 16 01 03) aus privaten Haushalten und aus anderen Herkunftsbereichen als 
privaten Haushalten sind die in Abs. 12 h) bis k) aufgeführten Gebühren zu entrichten. 

 
(14) 1. Bei Ausfall der Waage oder sonstigem organisatorisch begründetem Verzicht auf     
     eine Verwiegung sowie bei Nichterreichen der Mindestwiegedifferenz von 200 kg,  
     werden folgende Pauschalgebühren erhoben: 

 
  
a) Für Anlieferer mit PKW/LKW bis 2,5 t zulässigem Gesamtgewicht mit/ohne Anhänger für Abfälle 

nach Absatz 11 a) bis g)   15,00 € 
 
b) Für Anlieferer mit PKW/LKW bis 2,5 t zulässigem Gesamtgewicht mit/ohne Anhänger für kom-

postierbare Garten- und Parkabfälle (AVV-Nr. 20 02 01) 6,00 € 
 
c) Für Anlieferer mit anderen Fahrzeugen: 
 

 Nicht anderweitig genannte Abfälle 40,00 €/m³ 

 Verpresst angelieferte nicht anderweitig genannte Abfälle 80,00 €/m³ 

 Straßenkehricht, Sieb- und Rechengutrückstände, sowie 
Abfälle mit hohem mineralischen Anteil 177,80 €/m³ 

 gemischte Bau- und Abbruchabfälle 88,90 €/m³ 

 Fenster-/Flachglas, Metalle  136,30 €/m³ 

 Asbestabfälle zur Beseitigung  453,30 €/m³ 

 Gebrauchtholz und Industrieholz  14,60 €/m³ 
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 Altfenster   18,60 €/m³ 

 Mineralfaserwolle     30,80€/m³ 

 Kompostierbare Garten- und Parkabfälle 10,80 €/m³ 

 Baumstubben und Stammholz  21,60 €/m³ 
 
d) Für Altreifen (AVV-Nr. 16 01 03) aus privaten Haushalten und aus anderen Herkunftsbereichen 

als privaten Haushalten sind die in Abs. 12 h) bis k) aufgeführten Gebühren zu entrichten. 
 
2. Folgende Abfälle sind von den Pauschalen ausgenommen und können auch bei 
    Ausfall der Waage oder sonstigem organisatorisch begründetem Verzicht auf eine  
    Verwiegung kostenlos angeliefert werden: 
 

 Altglas 

 Altpapier 

 Alttextilien 

 Elektroschrott 

 Federbetten 

 Verpackungen aus Kunststoffen, Metallen oder Verbundstoffen 

 stoffgleiche Nichtverpackungen aus Kunststoffen, Metallen oder Verbundstoffen, soweit 
aus privaten Haushaltungen stammend 

 Problemabfälle (PROSA) aus Haushaltungen 
 

(15) Abfälle, die entgegen den Bestimmungen der Abfallbewirtschaftungssatzung nicht nach Abfallarten 
getrennt angeliefert werden, können bis zum höchstgeltenden Gebührensatz berechnet werden. 
Mindestens wird der Gebührensatz für zugelassene und nicht anderweitig genannte Abfälle gem. 
Abs. 11 a) bei der Anlieferung von gemischten Abfällen berechnet. 
 

(16) Ist für die in der Anlage 2 der Abfallbewirtschaftungssatzung in der jeweils geltenden Fassung auf-
geführten Abfallarten, oder für die im Einzelfall zur Beseitigung zugelassenen Abfallarten eine be-
sondere Behandlung erforderlich, sind die der WAS nach dem tatsächlichen Aufwand entstande-
nen Kosten zu erstatten. 

 
(17) Die Gebühren für Direktanlieferungen von Sonderabfallkleinmengen nicht privater  

Herkunft betragen: 
 
 

AVV-Nr. 
Bezeichnung gemäß 
AVV 

Beschreibung /  
Interne Bezeichnung 
 

Gebühren 

 Abfallgebinde mit Chemi-
kalien 

Unbekannter Inhalt 15,00 € pro 
Gebinde 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien 
für die Landwirtschaft 

i. d. R. Düngemittel, 
Streusalz 

2,10 €/kg 
 

09 01 01* Fotochemikalien Entwickler und Aktiva-
toren (wässrig) 

3,30 €/kg 

09 01 04* Fotochemikalien Fixierlösung (wässrig) 
3,30 €/kg 
 

09 01 05* Bleichlösungen und 
Bleich-Fixier-Bäder 

Bleichfixierer 3,30 €/kg 

15 01 10* Verpackungen, die Rück-
stände gefährlicher Stoffe 
enthalten oder durch ge-
fährliche Stoffe verunrei-
nigt sind 

Verpackungen mit 
schädlichen Verunreini-
gungen (Kunststoff) 

1,80 €/kg 
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AVV-Nr. 
Bezeichnung gemäß 
AVV 

Beschreibung /  
Interne Bezeichnung 
 

Gebühren 

15 01 10* Verpackungen, die Rück-
stände gefährlicher Stoffe 
enthalten oder durch ge-
fährliche Stoffe verunrei-
nigt sind 

Verpackungen mit 
schädlichen Verunreini-
gungen (Metall) 

1,80 €/kg 

15 01 11* Verpackungen aus Metall, 
die eine gefährliche po-
röse Masse (z. B. Asbest) 
enthalten,  
einschließlich entleerter 
Druckbehältnisse 

Ethin- und Wasserstoff-
Flaschen 

4,20 €/kg** 
bzw. 
4,20 €/l**  

15 02 02* Aufsaug- und Filtermateri-
alien (einschließlich Ölfil-
ter a. n. g.),Wischtücher 
und Schutzkleidung, die 
durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind 

feste, fett- und ölver-
schmutzte Betriebsmittel 

1,70 €/kg 

16 01 07* Ölfilter Ölfilter 1,80 €/kg 
 

16 01 13* Bremsflüssigkeit Bremsflüssigkeit 1,90 €/kg 
 

16 01 14* Frostschutzmittel, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

Frostschutzmittel 2,10 €/kg 

16 01 21* Gefährliche Bauteile mit 
Ausnahme derjenigen, die 
unter 16 01 07 bis  
16 01 11, 16 01 13 und 
16 01 14 fallen 

Ölgefüllte Stoßdämpfer 2,10 €/kg 

16 02 09* Transformatoren und 
Kondensatoren, die PCB 
enthalten 

Kondensatoren, PCB-
haltig 

4,20 €/kg 

16 05 04* Gefährliche Stoffe enthal-
tende Gase in Druckbe-
hältern  
(einschließlich Halonen) 

Spraydosen 3,50 €/kg 

16 05 04* Gefährliche Stoffe enthal-
tende Gase in Druckbe-
hältern  
(einschließlich Halonen) 

Stahldruckflaschen (Pro-
pan, Butan, andere 
Gase) 

4,20 €/kg** 
bzw.  
4,20 €/l** 

16 05 04 Gefährliche Stoffe enthal-
tende Gase in Druckbe-
hältern  
(einschließlich Halonen) 

Pulverlöscher 4,20 €/kg** 

16 05 04* Gefährliche Stoffe enthal-
tende Gase in Druckbe-
hältern (einschließlich Ha-
lonen) 

Feuerlöscher Gase, Ha-
lonlöscher 

4,20 €/kg** 
bzw.  
4,20 €/l** 

16 05 07* gebrauchte anorganische 
Chemikalien, die aus ge-
fährlichen Stoffen beste-
hen oder solche enthalten 

ABC Feuerlöschpulver 3,30 €/kg  
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AVV-Nr. 
Bezeichnung gemäß 
AVV 

Beschreibung /  
Interne Bezeichnung 
 

Gebühren 

16 05 07* gebrauchte anorganische 
Chemikalien, die aus ge-
fährlichen Stoffen beste-
hen oder solche enthalten 

BC Feuerlöschpulver 3,30 €/kg 

16 05 07* gebrauchte anorganische 
Chemikalien, die aus ge-
fährlichen Stoffen beste-
hen oder solche enthalten 

Laborchemikalien, anor-
ganisch 

5,70 €/kg 

16 05 08* gebrauchte organische 
Chemikalien, die aus ge-
fährlichen Stoffen beste-
hen oder solche enthalten 

Laborchemikalien, orga-
nisch 

5,70 €/kg 

16 06 01 Bleibatterien Bleiakkumulatoren 1,65 €/kg 

16 06 02* Ni-Cd-Batterien laugenbefüllte Ni-Cd-
Batterien 

5,00 €/kg 

20 01 13* Lösemittel Lösemittel und Lösemit-
telgemische 

2,20 €/kg 

20 01 14* Säuren Säuren, Säuregemische 3,80 €/kg 

20 01 15* Laugen Laugen, Laugengemi-
sche 

3,80 €/kg 

20 01 19* Pestizide Pestizide 4,70 €/kg 

20 01 25 Speiseöle und -fette Speiseöl und Speisefett 1,20 €/kg 

20 01 26* Öle und Fette mit Aus-
nahme derjenigen, die un-
ter 20 01 25 fallen 

Altöl 1,60 €/kg 

20 01 27* Farben, Druckfarben, 
Klebstoffe und Kunst-
harze, die gefährliche 
Stoffe enthalten 

Lackfarbe, Klebstoffe, 
Harze 

2,10 €/kg 

20 01 28 Farben, Druckfarben, 
Klebstoffe und Kunst-
harze mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 20 01 
27 fallen 

Dispersionsfarben 1,80 €/kg 

20 01 29* Reinigungsmittel, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

Reinigungsmittel 4,70 €/kg 

**) Normfüllmengen 
 
 

Entscheidend für die Zuordnung zum Abfallschlüssel ist der tatsächlich gewählte Entsorgungs-
weg und nicht die ggf. in Sicherheitsdatenblättern vorgeschlagenen Abfallschlüssel. Problemab-
fälle aus Haushaltungen, soweit es sich nicht um Massenabfälle wie verunreinigte Holzarten und 
verunreinigte Bodenabfälle handelt, werden in haushaltsüblichen Mengen ohne zusätzliche Ge-
bühren übernommen. 

 
 
 

§ 3 
Kalkulationszeitraum 

 
Der Gebührenberechnung liegt eine 1-Jahres-Kalkulation vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2026 zu-
grunde.  
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§ 4 

Gebührenpflichtige 
 

(1) Gebührenpflichtig für  

 die Benutzungsgebühr für die regelmäßige Abfallentsorgung gemäß § 2 Abs. 1, 

 die Gebühr für die zusätzliche Entleerung eines Restabfallbehälters und den Zeitaufwand 
gemäß § 2 Abs. 2,  

 die Gebühr für die Bereitstellung zusätzlicher Bioabfallbehälter gemäß § 2 Abs. 3,  

 die Gebühr für die zusätzliche Entleerung von fehlbefüllten Abfallbehältern sowie die zu-
sätzliche Beseitigungsgebühr gemäß § 2 Abs. 5,  

 die Gebühr bei Änderung des Restabfallbehältervolumens und bei Aufstellung zusätzlicher 
Bioabfallbehälter gemäß § 2 Abs. 7  

ist der Anschlusspflichtige nach § 3 Abs. 1 der Abfallbewirtschaftungssatzung. Sind für ein Grund-
stück mehrere Personen gebührenpflichtig, so haften sie als Gesamtschuldner. 

 
(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Über-

gang folgenden Monats auf den neuen Verpflichteten über. Unterbleibt die schriftliche Anzeige des 
Wechsels, haftet der bisherige Gebührenpflichtige neben dem neuen Gebührenpflichtigen bis zum 
Eingang der Anzeige. 

 
(3) Gebührenpflichtig bei der Benutzung von Grünabfall- und Restabfallsäcken gemäß § 2 Abs. 4 au-

ßerhalb der regelmäßigen Abfallentsorgung ist der Erwerber.  
 
(4) Gebührenpflichtig für die Entsorgungsgebühren gemäß § 2 Abs. 11, 12, 13, 14, 15, 16 und 17 ist 

der Anlieferer. 
 
(5) Gebührenpflichtig für die Gebühr für die Sperrmüllentsorgung gemäß § 2 Abs. 8 ist der Antragstel-

ler. 
 
(6) Gebührenpflichtig für die Gebühr für Sonderbehälter gemäß § 2 Abs. 9 ist derjenige, 

der die Aufstellung des Sonderbehälters beantragt. 
 
 

§ 5 
Gebührenpflicht/Gebührenschuld 

 
(1) Die Gebührenpflicht für die Abfallentsorgung entsteht mit der Anschlusspflicht und endet mit dem 

Ablauf des Monats, in dem die Anschlusspflicht entfällt. Außerhalb der regelmäßigen Abfallentsor-
gung entsteht die Gebührenpflicht mit der Inanspruchnahme der Leistungen.  

 
(2) Die Gebührenschuld für die Benutzungsgebühr für die regelmäßige Abfallentsorgung gemäß § 2 

Abs.1 und die Gebühr für die Bereitstellung zusätzlicher Bioabfallbehälter gemäß § 2 Abs. 3 ent-
stehen erstmals am ersten Kalendertag des auf die Aufstellung der Abfallbehälter auf dem Grund-
stück folgenden Monats. Bei Verwendung von Abfallsäcken im Rahmen der regelmäßigen Ab-
fallentsorgung entsteht die Gebührenschuld erstmals am ersten Kalendertag des auf die Übergabe 
der Abfallsäcke folgenden Monats. Danach entsteht die Gebührenschuld jeweils mit dem Beginn 
des Erhebungszeitraumes. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. Die Gebührenschuld endet 
am ersten Kalendertag des auf den Abzug der Abfallbehälter vom Grundstück folgenden Monats. 

 
(3) Die Gebühr für eine zusätzliche Entleerung eines Restabfallbehälters und die Sonderaufstellung 

gemäß § 2 Abs. 2, die Gebühr für die zusätzliche Entleerung von fehlbefüllten Abfallbehältern und 
die zusätzliche Beseitigungsgebühr gemäß § 2 Abs. 5 entsteht mit der Entleerung. 

 
(4) Die Gebühr bei Tausch von Abfallbehältern/-säcken und bei Volumenänderungen gemäß § 2 Abs. 

7 entsteht mit Antragstellung. 
 
(5) Die Gebühr für Grünabfall- und Restabfallsäcke gemäß § 2 Abs. 4 entsteht mit Erwerb der Säcke. 
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(6) Die Entsorgungsgebühren gemäß § 2 Abs. 8 entstehen mit Abholung des Sperrmülls. 
 
(7) Die Entsorgungsgebühren gemäß § 2 Abs. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und 17 entstehen mit Anliefe-

rung. 
 

§ 6 
Veranlagung, Fälligkeit und Einziehung der Gebühr 

 
(1) Die Benutzungsgebühr für die regelmäßige Abfallentsorgung gemäß § 2 Abs. 1 und die Gebühr für 

die Bereitstellung zusätzlicher Bioabfallbehälter gemäß § 2 Abs. 3 wird durch die Stadt Wolfsburg 
im Namen und im Auftrag der WAS erhoben, sie können mit den anderen Grundstücksabgaben 
durch die Stadt Wolfsburg in einem Heranziehungsbescheid zusammengefasst werden. Die Stadt 
Wolfsburg ist insoweit beauftragt die Berechnungsgrundlagen zu ermitteln, die Gebühren zu be-
rechnen, die Bescheide auszufertigen und zu versenden sowie die Gebühren entgegenzunehmen. 
Die Benutzungsgebühr für die regelmäßige Abfallentsorgung gemäß § 2 Abs.1 und die Gebühr für 
die Bereitstellung zusätzlicher Bioabfallbehälter gemäß § 2 Abs. 3 werden am 15.02., 15.05., 
15.08. und 15.11. für das laufende Vierteljahr mit je drei Monatsbeträgen fällig. Entsteht oder än-
dert sich die Gebühr im Laufe des Kalendervierteljahres, so wird die für dieses Vierteljahr zu ent-
richtende Gebühr einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 
(2) Die Gebühr für die zusätzliche Entleerung eines Restabfallbehälters gemäß § 2 Abs. 2, die Gebühr 

für die zusätzliche Entleerung oder den Tausch von fehlbefüllten Abfallbehältern und der Beseiti-
gungsgebühr gemäß § 2 Abs. 5, die Gebühr bei Tausch von Abfallbehältern/-säcken und bei Volu-
menänderungen gemäß § 2 Abs. 7, die Gebühr für die Sperrmüllentsorgung gemäß § 2 Abs. 8, die 
Gebühren für Sonderbehälter gemäß § 2 Abs. 9 und die Gebühren für Direktanlieferungen von 
Sonderabfallkleinmengen gemäß § 2 Abs. 17 werden durch Gebührenbescheid festgesetzt und 
vier Wochen nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

 
(3) Die Gebühr für Grünabfall- und Restabfallsäcke außerhalb der regelmäßigen Abfallentsorgung ge-

mäß § 2 Abs. 4 wird bei Erwerb fällig. 
 
(4) Die Entsorgungsgebühren für die Anlieferung von Abfällen am Entsorgungszentrum gemäß § 2 

Abs.  11, 12, 13, 14 und 15 werden mit der Anlieferung fällig und sind an der Kasse des Entsor-
gungszentrums bar oder per EC-Karte zu entrichten. Andere Zahlungsarten können vereinbart 
werden.  

 
(5) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 

 
§ 7 

Unterbrechung der Abfallentsorgung 
 
(1) Wird die Abfallentsorgung aufgrund von Betriebsstörungen, Streik, infolge behördlicher Verfügun-

gen oder höherer Gewalt kurzfristig eingeschränkt, unterbrochen oder verspätet durchgeführt, hat 
der Gebührenpflichtige keinen Anspruch auf Gebührenermäßigung oder Schadensersatz. 

 
(2) Die Abfallentsorgung wird sobald wie möglich nachgeholt. 
 
 

§ 8 
Auskunfts- und Mitteilungspflichten 

 
Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet, auf Verlangen die zur Festsetzung der Gebühren erfor-
derlichen Auskünfte über Art, Menge, Beschaffenheit und Herkunft des Abfalls zu erteilen. Wech-
selt der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbaube-
rechtigte, Nießbraucher oder sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, ist der 
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Wechsel vom bisherigen auf den neuen Rechtsinhaber der WAS innerhalb eines Monats schriftlich 
mitzuteilen. 

 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes han-

delt, wer entgegen § § 8 dieser Satzung als Gebührenpflichtiger die verlangten Auskünfte und Mit-
teilungen nicht, nicht vollständig oder unrichtig erteilt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 18 Abs. 3 des Niedersächsischen Kommunalabgabenge-

setzes mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 
 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Satzung über die 
Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung in der Stadt Wolfsburg der Wolfsburger Ab-
fallwirtschaft und Straßenreinigung – kommunale Anstalt der Stadt Wolfsburg (Abfallgebührensatzung) 
vom 28.11.2022 außer Kraft. 
 
 
Wolfsburg, 11.12.2025 
 
 
gez. Marcus Frerich 
 
 
Marcus Frerich 
Vorstand der WAS 
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Planfeststellung für die Alternative Grüne Route, Bauabschnitt „AGR Innenstadt“  
– Reislinger Straße vom Berliner Ring zum Amselweg 

  

Die Stadt Wolfsburg führt für das o.g. Bauvorhaben das Planfeststellungsverfahren durch. Die Pläne 
(Zeichnungen und Erläuterungen) liegen in der Zeit vom 05.01.2026 bis einschließlich 05.02.2026 
bei der Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Straßenbau und Projektkoordination, Dieselstraße 17, 
Zimmer 3.02a, während der Dienststunden montags und dienstags von 08.30 - 16.30 Uhr, mitt-
wochs und freitags von 08.30 - 12.00 Uhr, donnerstags von 08.30 - 17.30 Uhr zur allgemeinen 
Einsichtnahme aus. Darüber hinaus können die Planfeststellungsunterlagen im o.g. Auslegungs-
zeitraum auch auf der Internetseite der Stadt Wolfsburg unter www.wolfsburg.de/planfeststellung 
eingesehen werden.  
 
1. Jeder, der sich von den geplanten Bauvorhaben betroffen fühlt, kann bis spätestens zwei Wochen 

nach Beendigung der Auslegung, das heißt bis einschließlich zum 19.02.2026, bei der o.g. Gemeinde 
Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind Ein-
wendungen gegen den Plan ausgeschlossen.  

2. Werden gegen den Plan Einwendungen erhoben, so werden diese in einem Termin erörtert, der noch 
ortsüblich bekannt gemacht wird. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschrifts-
listen unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichför-
mige Eingaben), ist ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unter-
zeichner zu bezeichnen. Diejenigen, die Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Ein-
gaben der Vertreter, werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. Werden von mehr als 50 Be-
teiligten Einwendungen erhoben, so können diese Beteiligten durch öffentliche Bekanntmachung be-
nachrichtigt werden.  

3. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen entstehende Kosten können nicht erstattet werden. 
4. Die Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt wer-

den, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.  
5. Entschädigungsansprüche sind, soweit über sie nicht bereits in der Planfeststellung dem Grunde nach 

zu entscheiden ist, nicht Gegenstand dieser Erörterung, sondern eines gesonderten Entschädigungs-
verfahrens. 
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2. Nachtrag zur 
 

Verbandsordnung des Schulzweckverbandes Hasenwinkel 
 

 
Die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Hasenwinkel hat gemäß  
§ 4 Nr. 1 in Verbindung mit § 13 der Verbandsordnung in ihrer Sitzung am 11.12. 2025 folgenden 2. 
Nachtrag zur Änderung der Verbandsordnung des Schulzweckverbandes Hasenwinkel beschlossen:  
 
 

§ 1 
 

§ 12 erhält folgende Neufassung:  

 

„Auflösung des Verbandes“ 

1. Der Zweckverband ist aufgelöst, wenn die Verbandsversammlung dieses einstimmig beschließt 
und sämtliche Verbandsmitglieder der Auflösung zustimmen.  

 

2. Die Stadt Königslutter am Elm und die Stadt Wolfsburg schließen die zur Abwicklung erforderli-
chen Verträge ab.  
 

 
§ 2 

 
Dieser 2. Nachtrag der Verbandsordnung tritt am Tage nach Bekanntmachung in Kraft.  

 
 
 
 

Königslutter am Elm, den 11.12.2025 
 
 
 

Hoppe  
Verbandsvorsteher 

 Rahn 
Geschäftsführerin 
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Bekanntmachung des Beschlusses über den Jahresabschluss 2016 sowie der Entlastung 
des Geschäftsführers für das Haushaltsjahr 2016 des Schulzweckverbandes Hasenwin-
kel 
 
 
Die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Hasenwinkel hat in der Sitzung am 11.12.2025 
einstimmig nachstehenden Beschluss gefasst: 
 
 
Jahresabschlussergebnis 2016 und Jahresrechnung 2016 
 
 
a)  Das Abschlussergebnis 2016 wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

b)  Die Überschüsse im ordentlichen Ergebnis i.H.v. 95.693,57 € sind der „Rücklage aus  

     Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“  

      und  

      die Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis i.H.v. 20.179,55 € der „Rücklage aus  

      Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses“ 

       zuzuführen. 
 
c)  Die Jahresrechnung 2016 wird gemäß § 129 NKomVG in Verbindung mit Ziffer 3 der  

     Verbandssatzung beschlossen. 

d)  Dem damaligen Geschäftsführer wird die Entlastung für das Haushaltsjahr 2016 erteilt. 

 

 
Der Jahresabschluss liegt gemäß § 129 NKomVG in der Zeit  
 

vom 05.01.2026 
 

bis 16.01.2026 
 
zu folgenden Öffnungszeiten 
 

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 08:30 bis 12:00 Uhr 
sowie Donnerstag: 15:00 bis 17.00 Uhr 

 
 
zur Einsichtnahme beim Schulzweckverband Hasenwinkel, Am Markt 1, Zimmer 007,  
38154 Königslutter am Elm, (Rathaus) aus. 
 
 
 
Königslutter am Elm, den 12.12.2025 
 
 
Gez. Rahn 
Geschäftsführerin                                                            DS 
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Bekanntmachung des Beschlusses über den Jahresabschluss 2017 sowie der Entlastung 
des Geschäftsführers für das Haushaltsjahr 2017 des Schulzweckverbandes Hasenwin-
kel 
 
 
Die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Hasenwinkel hat in der Sitzung am 11.12.2025 
einstimmig nachstehenden Beschluss gefasst: 
 
 
Jahresabschlussergebnis 2017 und Jahresrechnung 2017 
 
 
a)  Das Abschlussergebnis 2017 wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

b)  Die Überschüsse im ordentlichen Ergebnis i.H.v. 82.067,96 € sind der „Rücklage aus  

     Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zuzuführen. 

 
c)  Die Jahresrechnung 2017 wird gemäß § 129 NKomVG in Verbindung mit Ziffer 3 der  

     Verbandssatzung beschlossen. 

d)  Dem damaligen Geschäftsführer wird die Entlastung für das Haushaltsjahr 2017 erteilt. 

 

 
Der Jahresabschluss liegt gemäß § 129 NKomVG in der Zeit  
 

vom 05.01.2026 
 

bis 16.01.2026 
 
zu folgenden Öffnungszeiten 
 

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 08:30 bis 12:00 Uhr 
sowie Donnerstag: 15:00 bis 17.00 Uhr 

 
 
zur Einsichtnahme beim Schulzweckverband Hasenwinkel, Am Markt 1, Zimmer 007,  
38154 Königslutter am Elm, (Rathaus) aus. 
 
 
 
Königslutter am Elm, den 12.12.2025 
 
 
Gez. Rahn 
Geschäftsführerin                                                            DS 
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Bekanntmachung des Beschlusses über den Jahresabschluss 2018 sowie der Entlastung 
des Geschäftsführers für das Haushaltsjahr 2018 des Schulzweckverbandes Hasenwin-
kel 
 
 
Die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Hasenwinkel hat in der Sitzung am 11.12.2025 
einstimmig nachstehenden Beschluss gefasst: 
 
 
Jahresabschlussergebnis 2018 und Jahresrechnung 2018 
 
 
a)  Das Abschlussergebnis 2018 wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

b)  Die Überschüsse im ordentlichen Ergebnis i.H.v. 85.198,27 € sind der „Rücklage aus  

     Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zuzuführen. 

 
c)  Die Jahresrechnung 2018 wird gemäß § 129 NKomVG in Verbindung mit Ziffer 3 der  

     Verbandssatzung beschlossen. 

d)  Dem damaligen Geschäftsführer wird die Entlastung für das Haushaltsjahr 2018 erteilt. 

 

 
Der Jahresabschluss liegt gemäß § 129 NKomVG in der Zeit  
 

vom 05.01.2026 
 

bis 16.01.2026 
 
zu folgenden Öffnungszeiten 
 

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 08:30 bis 12:00 Uhr 
sowie Donnerstag: 15:00 bis 17.00 Uhr 

 
 
zur Einsichtnahme beim Schulzweckverband Hasenwinkel, Am Markt 1, Zimmer 007,  
38154 Königslutter am Elm, (Rathaus) aus. 
 
 
 
Königslutter am Elm, den 12.12.2025 
 
 
Gez. Rahn 
Geschäftsführerin                                                            DS 
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Bekanntmachung des Beschlusses über den Jahresabschluss 2019 sowie der Entlastung 
des Geschäftsführers für das Haushaltsjahr 2019 des Schulzweckverbandes Hasenwin-
kel 
 
 
Die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Hasenwinkel hat in der Sitzung am 11.12.2025 
einstimmig nachstehenden Beschluss gefasst: 
 
 
Jahresabschlussergebnis 2019 und Jahresrechnung 2019 
 
 
a)  Das Abschlussergebnis 2019 wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

b)  Die Überschüsse im ordentlichen Ergebnis i.H.v. 63.869,20 € sind der „Rücklage aus Überschüssen 

des ordentlichen Ergebnisses“ zuzuführen. 

 
c)  Die Jahresrechnung 2019 wird gemäß § 129 NKomVG in Verbindung mit Ziffer 3 der Verbandssat-

zung beschlossen. 

d)  Dem damaligen Geschäftsführer wird die Entlastung für das Haushaltsjahr 2019 erteilt. 

 

 
Der Jahresabschluss liegt gemäß § 129 NKomVG in der Zeit  
 

vom 05.01.2026 
 

bis 16.01.2026 
 
zu folgenden Öffnungszeiten 
 

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 08:30 bis 12:00 Uhr 
sowie Donnerstag: 15:00 bis 17.00 Uhr 

 
 
zur Einsichtnahme beim Schulzweckverband Hasenwinkel, Am Markt 1, Zimmer 007,  
38154 Königslutter am Elm, (Rathaus) aus. 
 
 
 
Königslutter am Elm, den 12.12.2025 
 
 
Gez. Rahn 
Geschäftsführerin                                                            DS 
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Bekanntmachung des Beschlusses über den Jahresabschluss 2020 sowie der Entlastung 
der Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 2020 des Schulzweckverbandes Hasenwin-
kel 
 
 
Die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Hasenwinkel hat in der Sitzung am 11.12.2025 
einstimmig nachstehenden Beschluss gefasst: 
 
 
Jahresabschlussergebnis 2020 und Jahresrechnung 2020 
 
 
a)  Das Abschlussergebnis 2020 wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

b)  Die Überschüsse im ordentlichen Ergebnis i.H.v. 78.208,76 € sind der „Rücklage aus  

     Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zuzuführen. 

 
c)  Die Jahresrechnung 2020 wird gemäß § 129 NKomVG in Verbindung mit Ziffer 3 der  

      Verbandssatzung beschlossen. 

d)  Der damaligen Geschäftsführung wird die Entlastung für das Haushaltsjahr 2020 erteilt. 

 

 
Der Jahresabschluss liegt gemäß § 129 NKomVG in der Zeit  
 

vom 05.01.2026 
 

bis 16.01.2026 
 
zu folgenden Öffnungszeiten 
 

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 08:30 bis 12:00 Uhr 
sowie Donnerstag: 15:00 bis 17.00 Uhr 

 
 
zur Einsichtnahme beim Schulzweckverband Hasenwinkel, Am Markt 1, Zimmer 007,  
38154 Königslutter am Elm, (Rathaus) aus. 
 
 
 
Königslutter am Elm, den 12.12.2025 
 
 
Gez. Rahn 
Geschäftsführerin                                                            DS 
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Bekanntmachung des Beschlusses über den Jahresabschluss 2021 sowie der Entlastung 
der Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 2021 des Schulzweckverbandes Hasenwin-
kel 
 
 
Die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Hasenwinkel hat in der Sitzung am 11.12.2025 
einstimmig nachstehenden Beschluss gefasst: 
 
 
Jahresabschlussergebnis 2021 und Jahresrechnung 2021 
 
 
a)  Das Abschlussergebnis 2021 wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

b)  Die Überschüsse im ordentlichen Ergebnis i.H.v. 95.177,54 € sind der „Rücklage aus Überschüssen 

des ordentlichen Ergebnisses“ zuzuführen. 

 
c)  Die Jahresrechnung 2021 wird gemäß § 129 NKomVG in Verbindung mit Ziffer 3 der Verbandssat-

zung beschlossen. 

d)  Der damaligen Geschäftsführung wird die Entlastung für das Haushaltsjahr 2021 erteilt. 

 

 
Der Jahresabschluss liegt gemäß § 129 NKomVG in der Zeit  
 

vom 05.01.2026 
 

bis 16.01.2026 
 
zu folgenden Öffnungszeiten 
 

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 08:30 bis 12:00 Uhr 
sowie Donnerstag: 15:00 bis 17.00 Uhr 

 
 
zur Einsichtnahme beim Schulzweckverband Hasenwinkel, Am Markt 1, Zimmer 007,  
38154 Königslutter am Elm, (Rathaus) aus. 
 
 
 
Königslutter am Elm, den 12.12.2025 
 
 
Gez. Rahn 
Geschäftsführerin                                                            DS 
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Richtlinie über die Gründungsförderung Wirtschaftsstandort Innenstadt zur  
Reduzierung des Gewerbeleerstands und zur Ansiedlung von Start-ups und  

Ausgründungen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung in der  
Wolfsburger Innenstadt in der Fassung vom 10.12.2025 

 

Präambel 

Ziel der Zuwendungen ist es, die Innenstadt von Wolfsburg als Wirtschaftsstandort durch einen geziel-
ten Zuschuss bei der Neuvermietung von leerstehenden Gewerbeeinheiten durch Neuansiedlungen so-
wie Existenzgründung und Ansiedlung von Start-ups aus dem Bereich Forschung und Entwicklung 
(FuE) zu stärken und zu fördern. Die Maßnahme und Inhalte dieser Richtlinie beruhen dabei auf den 
strategischen Inhalten des durch den Rat der Stadt Wolfsburg beschlossenen Roadmap Innenstadt 
(Projekt VIII) als Teilprodukt des Entwicklungskonzeptes Innenstadt sowie dem ebenfalls durch Rat der 
Stadt Wolfsburg beschlossenen Zukunftskonzept Wissenschaft (Projekt Gründungsförderung). 

Im Rahmen des Förderprogramms gewährt die Stadt Wolfsburg in Zusammenarbeit mit der Wolfsburg 
Wirtschaft und Marketing GmbH (folgend WMG) kleinen und mittleren Unternehmen sowie Corporate 
Entrepreneurships / Corporate Venturings aus dem Hochschul- und Forschungsbereich einen Mietzu-
schuss in den ersten zwölf Monaten des Mietverhältnisses bzw. nach Geschäftseröffnung. Im Falle einer 
Dienstleistung (insb. Handel und Gastronomie) mit Kundenverkehr kann ein zusätzlicher Zuschuss für 
eine Marketingstrategie und der erstmaligen Inneneinrichtung bzw. Marketing- oder Ladenbaukosten 
gewährt werden. Folgend wird zwischen dem Fördergegenstand „II.I. Mietzuschuss für Ladenleerstände 
im Erdgeschoss“, „II.II. Zuschuss für Beratungsleistungen / Konzept und Ladenbauzuschuss“ sowie 
„II.III. Mietzuschuss für Büroflächen von Start-ups oder Ausgründungen aus dem Bereich FuE“ unter-
schieden. 

Durch die Stadt Wolfsburg stehen ab dem 01.01.2026 für insgesamt 24 Monate 150.000 Euro zur Ver-
fügung. Pro Kalenderjahr entspricht dies 75.000 Euro.  

 
I. Zuwendungszweck 

1. Die Stadt Wolfsburg stellt finanzielle Mittel zur Minderung von Ladenleerständen und zur Ansied-
lung von Start-ups sowie Corporate Entrepreneurships / Corporate Venturings aus dem Bereich 
FuE im Zentralen Versorgungsbereich (ZVB) Innenstadt zur Steigerung der Gesamtattraktivität 
und wirtschaftlichen Resilienz der Innenstadt zur Verfügung. 

2. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Förderung nach dieser Richtlinie besteht nicht. Die 
Stadt Wolfsburg als bewilligende Stelle entscheidet in Abstimmung mit der WMG nach pflicht-
gemäßem Ermessen und im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

 
II. Fördergegenstand 

II.I. Mietzuschuss für Ladenleerstände im Erdgeschoss  

1. Bezuschusst werden der Bezug und die wirtschaftliche Neunutzung eines bereits vorhandenen 
Ladenlokals im ZVB Innenstadt (wie in Ziffer III. definiert). Hierunter fallen auch Unternehmens-
nachfolgen (ausgeschlossen ist unentgeltliche Betriebsübernahme). Der Zuschuss wird in Form 
der in Ziffer IV. beschriebenen Maßnahme bewilligt. 

2. Eine Verlagerung eines bestehenden Betriebs durch die zusätzlicher Leerstand entsteht, ist nicht 

förderfähig. 

3. Gefördert wird ausschließlich der Bezug von bereits bestehenden Ladenlokalen in Erdgeschoss-
flächen. Inhaltlich sind hierunter Räumlichkeiten mit Schaufenstern zu verstehen, die für den 
Kundenverkehr bestimmt sind. 

4. Zur Förderung im Sinne dieser Richtlinie schließt ein neuer Mieter mit dem Eigentümer von leer-
stehenden Ladenlokalen in den unter Ziffer III. genannten Fördergebiet einen Mietvertrag zur 
gewerblichen Nutzung. 
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5. Voraussetzung für die Förderung ist, dass sich das Ladenlokal in einem zum vertragsgemäßen 

Gebrauch geeigneten Zustand befindet. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Elektrik, Statik etc. 
den aktuellen Anforderungen entsprechen und zumutbare Mitarbeiter- und Sanitärräume vor-
handen sind. 

6. Es werden nur Neuanmietungen von Ladenlokalen gefördert, deren Kaltmietpreis pro Quadrat-
meter den für die Innenstadt zu dem Zeitpunkt üblichen Miete in der jeweilen Lage, Flächen-
größe, Ausstattung sowie Objektzustand entspricht. Einzelfallentscheidungen zur Förderung 
trifft die Stadt Wolfsburg in Abstimmung mit der WMG unter den vorgenannten Kriterien. 

a. Um eine Förderung zu erhalten, sind für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Eröffnung des 
Geschäftes Mietpreiserhöhungen ausgeschlossen. Der Vermieter muss dem Zuwendungs-
empfänger eine entsprechende Mietpreisbindung einräumen, sodass er die Miete nur im 
Rahmen einer Indexanpassung erhöhen darf. 

b. Bei Vereinbarungen über Staffelmieten muss der finale Mietpreis, dem Kaltmietpreis pro 
Quadratmeter den für die Innenstadt üblichen Mieten in der jeweilen Lage, Flächengröße, 
Ausstattung sowie Objektzustand entsprechen. Der Zuschuss wird auf die jeweilig verein-
barten Mietkosten im Förderzeitraum gewährt. 

7. Die Stadt Wolfsburg ist in Abstimmung mit der WMG berechtigt, Ladenlokale zur Förderung ab-
zulehnen, wenn diese die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen. 

 

II.II. Zuschuss für Beratungsleistungen / Konzept und Ladenbauzuschuss 

1. Im Rahmen des Mietzuschusses für die Ladenleerstände im Erdgeschoss ist es möglich, zu-
sätzlich einen pauschalen Zuschuss für Beratungsleistungen mit einhergehender Entwicklung 
einer Marketingstrategie bzw. Ladenkonzept zu erhalten. Dieses hat dem Gesamtkonzept (sh. 
Businessplan u.a. Markenidentität, Zielgruppe und Kundenbindung) zu entsprechen.  

2. Ein weiterer pauschaler Zuschuss wird für das Marketing, die Inneneinrichtung und Ladenbau-
kosten gewährt. Hierfür ist ein Konzept (sh. II.II.1) vorzulegen. 

3. Die Stadt Wolfsburg ist in Abstimmung mit der WMG berechtigt eine Förderung abzulehnen, 
wenn die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllt werden. 

 

II.III. Mietzuschuss für Büroflächen von Start-ups oder Ausgründungen aus dem Bereich FuE 

1. Bezuschusst werden der Bezug und die wirtschaftliche Neunutzung einer bereits vorhandenen 
Büro- oder Gewerbefläche im ZVB Innenstadt (wie in Ziffer III. definiert). Der Zuschuss wird in 
Form der in Ziffer IV. beschriebenen Maßnahme bewilligt. 

2. Eine Verlagerung eines bereits bestehenden Betriebes innerhalb des Fördergebietes ist nicht 

förderfähig. 

 

3. Gefördert wird vorwiegend der Bezug von bereits bestehenden Büro- oder Gewerbeflächen ab 
dem ersten Obergeschoss. In begründeten Ausnahmen ist die Förderung von Erdgeschossflä-
chen außerhalb der zentralen Einkaufslagen u.a. Porschestraße möglich. 

4. Zur Förderung im Sinne dieser Richtlinie schließt ein neuer Mieter mit dem Eigentümer von leer-
stehenden Büro- oder Gewerbeflächen in den unter Ziffer III. genannten Fördergebiet einen Miet-
vertrag zur gewerblichen Nutzung. 

5. Voraussetzung für die Förderung ist, dass sich die Büro- oder Gewerbeflächen in einem zum 
vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand befinden. Das bedeutet, dass zum Beispiel die 
Elektrik, Statik etc. den aktuellen Anforderungen entsprechen und zumutbare Mitarbeiter- und 
Sanitärräume vorhanden sind. 
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6. Es werden nur Neuanmietungen von Büro- und Gewerbeflächen gefördert, deren Kaltmietpreis 

pro Quadratmeter den für die Innenstadt zu dem Zeitpunkt üblichen Miete in der jeweilen Lage, 
Flächengröße, Ausstattung sowie Objektzustand entspricht. Einzelfallentscheidungen zur För-
derung trifft die Stadt Wolfsburg in Abstimmung mit der WMG unter den vorgenannten Kriterien. 

a. Um eine Förderung zu erhalten, sind für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Bezug der 
Fläche Mietpreiserhöhungen ausgeschlossen. Der Vermieter muss dem Zuwendungsemp-
fänger eine entsprechende Mietpreisbindung einräumen, sodass er die Miete nur im Rah-
men einer Indexanpassung erhöhen darf. 

b. Bei Vereinbarungen über Staffelmieten muss der finale Mietpreis, dem Kaltmietpreis pro 
Quadratmeter den für die Innenstadt üblichen Mieten in der jeweilen Lage, Flächengröße, 
Ausstattung sowie Objektzustand entsprechen. Der Zuschuss wird auf die jeweilig verein-
barten Mietkosten im Förderzeitraum gewährt. 

7. Die Stadt Wolfsburg ist in Abstimmung mit der WMG berechtigt, Büro- und Gewerbeflächen zur 
Förderung abzulehnen, wenn diese die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen. 

 
III. Fördergebiet 

Durch die Förderung werden der Bezug und die wirtschaftliche Neunutzung eines bereits vorhande-
nen Ladenlokals sowie von Büro- und Gewerbeflächen in der Innenstadt Wolfsburg bezuschusst. 
Das Fördergebiet für den Zuschuss ist auf den gemäß des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der 
Stadt Wolfsburg definierten und vom Rat der Stadt Wolfsburg beschlossenen ZVB Hauptzentrum In-
nenstadt Wolfsburg zzgl. der dortigen Gebietsabgrenzung Handwerkerviertel begrenzt. 

 
IV. Art, Umfang, Höhe und Zeitraum der Zuwendung 

1. Zu Ziffer II.I. Mietzuschuss für Ladenleerstände im Erdgeschoss  

a. Die Zuwendung wird in Form eines auf 12 Monate befristeten Mietzuschusses gewährt. 
b. Der Mietzuschuss wird für die ersten 12 Monate des Mietverhältnisses oder für 12 Monate 

ab Geschäftseröffnung gewährt, endet jedoch spätestens zum 31.12.2027. 

c. Der Mietzuschuss kann rückwirkend für die ersten zwei Monate des Mietverhältnisses oder 
der Geschäftseröffnung ausgezahlt werden, jedoch erst ab dem 01.01.2026. 

d. Die Höhe des Zuschusses beträgt bis zu 50 Prozent der Nettokaltmiete der ersten 12 Monate 
des Mietverhältnisses oder ab der Geschäftseröffnung. Weitere Kosten in Verbindung mit 
dem Mietverhältnis, wie z. B. Nebenkosten, Betriebskosten usw., sind vom Zuwendungs-
empfänger zu tragen. 

e. Der Mietzuschuss beträgt maximal 1.250 Euro (netto) im Monat bzw. maximal 50 % der 
Nettokaltmiete. Die Differenz zwischen der 1.250 Euro (netto)-Grenze und der tatsächlichen 
Nettokaltmiete ist selbst zu tragen. 

f. Im Falle einer Unternehmensnachfolge beträgt der Mietzuschuss maximal 750 Euro (netto) 
im Monat bzw. maximal 25 % der Nettokaltmiete. Die Differenz zwischen der 750 Euro 
(netto)-Grenze und der tatsächlichen Nettokaltmiete ist selbst zu tragen. 

g. Die Förderung wird monatlich nach Nachweis der Mietzahlung an den Zuwendungsempfän-
ger ausgezahlt.  

2. Zu Ziffer II.II. Zuschuss für Beratungsleistungen / Konzept und Ladenbauzuschuss 

a. Zudem wird ein einmaliger Zuschuss für Beratungsleistungen zur Erstellung eines Marke-
ting-/Designkonzeptes mit einer pauschalen Höhe von 1.000 € (Auszahlungsbetrag) ge-
währt. Die Differenz zwischen den 1.000 € und den tatsächlichen Beratungs-/Konzeptkosten 
ist selbst zu tragen. 

b. Zusätzlich wird ein „Ladenbauzuschuss“ in Höhe von einmalig pauschal 5.000 € (Auszah-
lungsbetrag) für Marketingmaßnahmen, Innenausstattung und Ladenbaukosten (inklusive 
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Renovierung) gewährt. Der Zuschuss gilt für Innenausstattung und Ladenbaukosten (inklu-
sive Renovierung) nur für Maßnahmen in und an den Verkaufsflächen. Verkaufsflächen sind 
diejenigen umbauten Flächen, die im Ladenlokal dem Verkauf und der Warenpräsentation 
dienen. Nebenflächen wie Lagerflächen, Flure, Sozialräume usw. zählen nicht zur Bemes-
sungsgrundlage.  

c. Für den bestehenden Ladenbau, der einem vorherigen Mieter abgekauft wird, wird grund-
sätzlich kein Zuschuss gewährt. Über begründete Ausnahmen in Einzelfällen entscheidet die 
Stadt Wolfsburg in Abstimmung mit der WMG.  

d. Ein Zuschuss für Beratungsleistungen und Konzept gemäß Ziffer 2a sowie ein Ladenbauzu-
schuss gemäß Ziffer 2b wird auch Eigentümern einer Immobilie gewährt, die dort selbst ein 
neues Geschäft eröffnen möchten. 

3. Zu Ziffer II.III. Mietzuschuss für Büroflächen von Start-ups sowie Corporate Entrepreneurships / 
Corporate Venturings aus dem Bereich FuE 

a. Die Zuwendung wird in Form eines auf 12 Monate befristeten Mietzuschusses gewährt. 

b. Der Mietzuschuss wird ab dem 01.01.2026 für die ersten 12 Monate des Mietverhältnisses 
gewährt endet jedoch spätestens zum 31.12.2028. 

c. Der Mietzuschuss kann rückwirkend für die ersten zwei Monate des Mietverhältnisses aus-
gezahlt werden, jedoch erst ab dem 01.01.2026. 

d. Die Höhe des Zuschusses beträgt bis zu 50 Prozent der Nettokaltmiete der ersten 12 Monate 
des Mietverhältnisses. Weitere Kosten in Verbindung mit dem Mietverhältnis, wie z. B. Ne-
benkosten, Betriebskosten usw., sind vom Zuwendungsempfänger zu tragen. 

e. Der Mietzuschuss beträgt maximal 1.250 Euro (netto) im Monat bzw. maximal 50 % der 
Nettokaltmiete. Die Differenz zwischen der 1.250 Euro (netto)-Grenze und der tatsächlichen 
Nettokaltmiete ist selbst zu tragen. 

f. Die Förderung wird monatlich zum Monatsende nach Nachweis der Mietzahlung an den Zu-
wendungsempfänger ausgezahlt.  
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V. Allgemeine Förderbedingungen / -voraussetzungen 

1. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Zuwendung. Die Stadt Wolfsburg entscheidet gemeinsam 
mit der WMG nach Prüfung über den Antrag nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel und der eingereichten Bewerbungsunterlagen. 

2. Die Inanspruchnahme weiterer öffentlicher Mietzuschussprogramme ist ausgeschlossen. 

3. Eine erneute Förderung desselben Antragstellers ist bei Vorliegen der sonstigen Fördervoraus-
setzungen möglich, wenn es sich um ein neues, in sich abgeschlossenes wirtschaftliches Vor-
haben für ein anderes Ladenlokal bzw. Büro-/Gewerbefläche in dem Fördergebiet handelt. 

Zu Ziffer II.I. Mietzuschuss für Ladenleerstände im Erdgeschoss 

4. Zuschusswürdig für den Mietzuschuss gemäß Ziffer II.I. sind die Vorhaben, die  

a. einen erwartbaren positiven Effekt zur Belebung und Attraktivierung der Innenstadt inneha-
ben und Downgrading-Effekten entgegenwirken, 

b. qualitativ zur Vielfältigkeit der Innenstadt beitragen und somit das bestehende Angebot stär-
ken und ergänzen (Branchenmix) und somit den Einwohner*innen und Gästen der Innen-
stadt einen Mehrgewinn bieten, 

c. sowie durch ein schlüssiges Konzept (sh. Businessplan, inkl. und Vertriebskonzept) sowie 
persönlichen Gesamteindruck überzeugen. 

5. Die Stadt Wolfsburg ist in Abstimmung mit der WMG berechtigt, Vorhaben zur Förderung abzu-
lehnen, wenn diese die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen. 

6. Die Öffnungszeiten des zu fördernden Gewerbes gemäß Ziffer II.I. orientieren sich an den La-
denöffnungszeiten der Geschäfte derselben Nutzungsart in der jeweiligen Handelslage. Sonder-
regelungen sind schriftlich begründet zu beantragen. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine 
Sonderregelung. 

Zu Ziffer II.II. Zuschuss für Beratungsleistungen / Konzept und Ladenbauzuschuss 
7. Ein Zuschuss zu Beratungsleistungen und einer Erstellung eines Marketing-/Designkonzeptes 

sowie der Ladenbaukosten ist nur im Rahmen einer Beantragung des Mietzuschusses für La-
denlokale gemäß Ziffer II.I. möglich. Ausgenommen davon ist Ziffer IV.2.d. 

8. Die Beratungsleistungen/ Erstellung eines Marketing-/Designkonzeptes müssen durch eine ex-
terne Agentur oder einem Innenarchitekten erstellt werden. 

9. Die Ladenbaukosten können die Ausstattung, Inneneinrichtung, Marketingmittel oder Renovie-
rungsarbeiten umfassen. Für die Arbeiten müssen jeweils drei Angebote eingeholt werden. Da-
bei ist das wirtschaftlichste Angebot zu wählen. 

10. Die Auszahlung der pauschalen Zuschüsse erfolgt nach Beendigung der Arbeiten bzw. der er-
brachten Leistung und ist durch Rechnungen sowie der eingeholten drei Angebote nachzuwei-
sen. 
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Zu Ziffer II.III. Mietzuschuss für Büroflächen von Start-ups sowie Corporate Entrepreneurships / Cor-
porate Venturings aus dem Bereich FuE 

11. Zuschusswürdig für den Mietzuschuss gemäß Ziffer II.III. sind Corporate Entrepreneurships / 
Corporate Venturings aus dem Hochschul- und Forschungsbereich, die 

a. durch ein schlüssiges Konzept (sh. Businessplan, inkl. und Vertriebskonzept) sowie persön-
lichen Gesamteindruck überzeugen, 

b. sowie die zudem auf die im Zukunftskonzept Wissenschaft der Stadt Wolfsburg definierten 
Ziele und Handlungsfelder einzahlen und somit Teil der Umsetzungsstrategie sind bzw. sich 
aktiv an dieser beteiligen. Dazu zählen inhaltlich insb. technologischen Produkt- und Verfah-
rensentwicklung, der Materialforschung, Software-, IT- und KI-Entwicklung, Gesundheits-
wesen sowie der universitären Grundlagenforschung (Universität, Hochschule, Forschungs-
einrichtung). 

12. Die Stadt Wolfsburg ist in Abstimmung mit der WMG berechtigt, Vorhaben zur Förderung abzu-
lehnen, wenn diese die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen. 

Zu Ziffert II.I und II.III 

13. Für die erforderlichen Genehmigungen zum Betrieb des Ladenlokals gemäß Ziffer II.I. sowie 
Büro-/Gewerbeflächen gemäß Ziffer II.III ist ausschließlich der/die Antragsteller*in verantwort-
lich. Bei Bauantragspflicht auf Nutzungsänderung eines Ladenlokals ist die Baugenehmigung 
vor Nutzung und Auszahlung der Fördermittel vorzulegen. Bei genehmigungsfreien Vorhaben ist 
dies entsprechend im Antrag zu vermerken. Die Bestätigung der Bauaufsicht wird in diesem Fall 
von der WMG eingeholt. 

14. Die/der Antragsteller*in muss einen vollständigen und schlüssigen Businessplan inkl. Finanzie-
rungsplanung (sh. Anforderungen unter VII. 2. a) mit den Bewerbungsunterlagen vorlegen. Die 
gesicherte Gesamtfinanzierung des Vorhabens muss vor Förderzusage glaubhaft schriftlich dar-
gelegt werden. 

15. Die Zuwendung wird nur für sich in dem Fördergebiet befindliche, leerstehende Ladenlokale 
bzw. Büro-/Gewerbeflächen, die die unter Ziffer II.I bzw. Ziffer I.III genannten Kriterien erfüllen, 
gewährt. Im Einzelfall können noch belegte Ladenlokale mit gekündigtem Mietvertrag ohne ab-
sehbare Nachfolgenutzung einbezogen werden, um drohenden Leerstand zu vermeiden. Ein 
Rechtsanspruch auf die Förderung dieser Ladenlokale besteht nicht. 

16. Der Mietvertrag für die Zuschüsse gemäß Ziffer II.I muss für eine feste Laufzeit von mindestens 
drei Jahren geschlossen werden. Endet das Mietverhältnis vor Ablauf von einem Jahr oder wird 
der Betrieb – ohne Beendigung des Mietverhältnisses – vorzeitig dauerhaft eingestellt, müssen 
alle gemäß dieser Richtlinie gewährten Zuschüsse zurückgezahlt werden. In begründeten Här-
tefällen kann die Stadt Wolfsburg in Abstimmung mit der WMG auf eine Rückzahlung verzichten. 
Eine Härte liegt vor, wenn das Mietverhältnis oder der Betrieb ohne Eigenverschulden aufgrund 
von nicht vorhersehbaren, nicht bekannten, den wirtschaftlichen Betrieb unverhältnismäßig ein-
schränkenden Umständen, u.a. Baustellen, Brand- oder Wasserschäden etc. endet bzw. einge-
stellt wird.  

17. Der von beiden Mietparteien unterschriebene Mietvertrag muss vor Bewilligung des Antrags bei 
der WMG eingereicht werden.  

18. Die Zahlung der monatlichen Miete muss bei der WMG während der Dauer der Förderung bis 
zum 15. eines jeden Monats durch ein Duplikat eines Kontoauszuges in analoger oder digitaler 
Form nachgewiesen werden. Sollte die Mietzahlung nicht nachgewiesen werden, kann der Zu-
schuss nicht gewährt werden. 

19. Eine Untervermietung oder sonstige Übertragung der Nutzung des Ladenlokals, der Büro-/Ge-
werbeflächen oder Teilen davon ist nachträglich nicht zulässig. Sollte bereits bei Antragsstellung 
eine Untervermietung vorliegen, so sind die untervermieteten Flächen sowie die Mietkosten an-
teilig herauszurechnen. Der Untermietvertrag muss in diesem Fall beigelegt werden. Eine Wei-
terleitung der Mittel an den Untermieter ist untersagt. Der Untermieter muss auf die Beantragung 
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von Fördermitteln schriftlich verzichten. Sollten sowohl Haupt- als auch Untermieter eine Förde-
rung beantragen, so müssen beide Parteien die geforderten Antragsunterlagen einreichen. Nur 
der Antrag ist einfach zu stellen. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt an den Hauptmieter. 
Dieser ist anschließend für die Weiterleitung der Mittel an den Untermieter verantwortlich. 

20. Ein Zuschuss gemäß dieser Richtlinie wird nur gewährt, wenn der Höchstbetrag gemäß der De-
minimis-GVO der EU1 nicht überschritten wird. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Voraus-

setzung gibt die/der Antragsteller*in in den Antragsunterlagen jede De-minimis Beihilfe an, die 
er in den vorangegangenen zwei Steuerjahren und in dem laufenden Steuerjahr erhalten hat. 

 

VI. Antragsberechtigte 

1. Antragsberechtigt unter II.I. und II.II. sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU nach der KMU- 
Definition der Europäischen Kommission)2.  

2. Antragsberechtigt unter II.III. sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU nach der KMU- Defi-
nition der Europäischen Kommission) 2 sowie Corporate Entrepreneurships / Corporate Ven-
turings insbesondere der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften inkl. Lern- und Inno-
vationsfabrik, der 42 Wolfsburg, der Open Hybrid LabFactory, Fraunhofer-Projektzentrum Wolfsburg, 
Nds. Forschungs-Zentrum Fahrzeugtechnik am MLC, Technische Universität Braunschweig, Wolfs-
burger Institut für Forschung, Innovation und Technologietransfer sowie des Medizin Campus am 
Klinikum Wolfsburg der Universität Göttingen. Corporate Entrepreneurships / Corporate Venturings 
aus anderen Hochschul- und Forschungseinrichtungen sowie der industriellen Forschung sind in aus-
schließlich in begründeten Ausnahmefällen aufbauend auf dem Zukunftskonzept Wissenschaft der 
Stadt Wolfsburg antragsberechtigt. 

3. Gemäß Ziffer II.I. sollen insbesondere Konzepte des Einzelhandels, der Gastronomie und des 
Dienstleistungsbereiches gefördert werden, die zu einer Bereicherung der Angebotsvielfalt durch 
Alleinstellungsmerkmale beitragen. Ausgeschlossen von der Zuwendung sind Vergnügungsstät-
ten, Friseurbetriebe ohne Meistertitel sowie weitere körpernahe Dienstleistungen und große Un-
ternehmen. 

4. Antragsteller*innen müssen sich verpflichten, ihre Arbeitnehmer*innen entsprechend den gel-
tenden Mindestentgelt- und Tariftreueregelungen zu entlohnen. 

5. Die Ziffer II.II. kann nur im Zusammenhang mit der Ziffer II.I. beantragt werden. Der Zuschuss 
der Ziffer II.II. ist für Ziffer II.III. ausgeschlossen. 

6. Gemäß der Ziffer II.III. sollen insbesondere Konzepte von Start-ups, Ausgründungen bzw. Cor-

porate Entrepreneurships / Corporate Venturings aus dem Bereich FuE gefördert werden sh. VI. 
2. Dazu zählen entsprechend des Zukunftskonzept Wissenschaft der Stadt Wolfsburg insb. tech-
nologischen Produkt- und Verfahrensentwicklung, der Materialforschung, Software-, IT- und KI-
Entwicklung, Gesundheitswesen sowie der universitären Grundlagenforschung (Universität, 
Hochschule, Forschungseinrichtung). 

7. Ausgeschlossen von der Zuwendung sind Unternehmen in Schwierigkeiten i. S. d. Leitlinien der 
Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in 
Schwierigkeiten (Amtsblatt der EU C 244/2 vom 01.10. 2004). 

1Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (Amtsblatt der EU Nr. L 352/1 vom 24. Dezember 2013) 

2 Grundlage der Einordnung eines Unternehmens als KMU ist die von der EU-Kommission angenommene Empfehlung 2003/361/EG, die 

seit dem 1. Januar 2005 gilt.  
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VII. Antragsunterlagen 

1. Anträge sind ausschließlich mit dem auf der Internetseite der Stadt Wolfsburg befindlichen For-
mular einzureichen. 

2. Neben dem Formular sind noch folgende Unterlagen einzureichen: 

a. Ein vollständiger und schlüssiger Businessplan, in dem sich mit allen für die Eröffnung des 
Geschäftes relevanten Sachverhalten entsprechend der Empfehlungen der Gründerplatt-
form des Bundes befasst wird inkl. einer Kapitalbedarfs-, Finanzierungs-, Rentabilitäts- und 
Liquiditätsplanung. Die Rentabilitätsplanung muss dabei für drei Jahre auf Jahres- und die 
Liquiditätsplanung für zwei Jahre auf Monatsebene erstellt werden. Aus dem Businessplan 
hat eine mittel- langfristige Rentabilität und wirtschaftliche Tragfähigkeit hervorzugehen. 

b. Ein Mietvertragsentwurf oder ein abgeschlossener Mietvertrag, der den Kriterien zu dieser 
Richtlinie entspricht. 

c.    Eine unterzeichnete De-minimis-Erklärung, die auf der Internetseite der Stadt Wolfsburg ab-
rufbar ist. 

d. Zustimmung DSGVO, die auf der Internetseite der Stadt Wolfsburg abrufbar ist. 

e. Ggf. Nutzungsänderung bei Bauantragspflicht 

f.    Ggf. Untermietvertrag vgl. Ziffer V.12. 

3. Die Stadt Wolfsburg und die WMG sind berechtigt, zur Prüfung des Antrags zusätzliche erforderliche 
Informationen und Unterlagen anzufordern. 

 
VIII. Einwilligung zur Nutzung für die Öffentlichkeitsarbeit 

Mit Erhalt der Förderung erklärt sich der/die Zuwendungsempfänger*in damit einverstanden, dass 
die WMG und die Stadt Wolfsburg die Geschäftseröffnung zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit bis 
zu fünf Jahre nach Ende der Förderung nutzen darf. Dies geschieht ausschließlich nach vorheriger 
Rücksprache. 

 
IX. Einsicht in die betriebswirtschaftlichen Unterlagen 

Die Stadt Wolfsburg ist berechtigt, die Antragsangaben, die Fördergrundlagen, die Erfüllung der För-
dervoraussetzungen und -bestimmungen sowie sonstige im Rahmen der Zuschussgewährung be-
deutsame Umstände bei der/dem Antragsteller*in vor Ort zu überprüfen und entsprechende Unterla-
gen und Belege einzusehen. Ebenso bleibt externen Prüfstellen des Landes, des Bundes und der 
Europäischen Kommission eine entsprechende Prüfung vorbehalten. 

 
X. Rückforderungsmöglichkeiten 

Im Falle eines Verstoßes gegen diese Richtlinie, bei falschen Angaben im Förderantrag oder bei ei-
nem Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Förderung, kann der Be-
willigungsbescheid widerrufen werden. In diesem Fall sind alle gemäß dieser Richtlinie gewährten 
Zuschüsse an die Stadt Wolfsburg zurückzuzahlen. 
Endet das Mietverhältnis vorzeitig (drei Jahre) oder wird der Betrieb – ohne Beendigung des Miet-
verhältnisses – vorzeitig (drei Jahre) dauerhaft eingestellt, wird mit dem Ende des Mietverhältnisses 
oder mit dem Ende des Betriebs des Ladengeschäftes auch die Förderung beendet und alle gemäß 
dieser Richtlinie gewährten Zuschüsse sind an die Stadt Wolfsburg zurückzuzahlen (sh. V.12.). 
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XI. Antragsverfahren 

1. Die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement - Wirtschaft und 
Technologietransfer, ist für die Entscheidung zuständig und fungiert als Bewilligungsstelle (Erstel-
lung eines Zuschussbescheides). Die Beratung erfolgt durch die städtische Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft WMG. Diese informiert über die Fördermöglichkeiten, nimmt Anträge entgegen, führt 
die Prüfung auf Gewährung durch und unterbreitet der Stadt Wolfsburg einen Entscheidungsvor-
schlag nach Maßgabe dieser Richtlinie. Die WMG kann ferner die Überwachung der zweckent-
sprechenden Verwendung des Zuschusses übernehmen. Hierbei sind die jeweils aktuellen kom-
munalen Vorgaben über die Gewährung von Zuwendungen aus Haushaltsmitteln zu beachten. 

2. Das Verfahren endet, wenn alle Mittel vergeben wurden. 

3. Anträge sind bei der Wolfsburger Wirtschaft und Marketing GmbH, Porschestraße 26, 38440 
Wolfsburg einzureichen. 

4. Der Antrag kann digital im PDF-Format gestellt und mit den erforderlichen unter Ziffer VII und im 
Antragsvordruck genannten Anlagen per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@wmg-wolfsburg.de 
gesendet werden. Alternativ kann der Antrag per Post an die WMG, Porschestraße 26, 38440 
Wolfsburg, geschickt werden. 

5. Die Anträge werden in der Reihenfolge des Antragseingangs bearbeitet. Anträge gelten erst 
dann als formal ordnungsgemäß zugestellt, wenn sämtliche antragsbegründenden Unterlagen 
(sh. VII. 2.) zur Prüfung vorliegen. Im Anschluss prüft die WMG die Erfüllung der formalen Vo-
raussetzung. Antragsteller*innen, die die formalen Anforderungen erfüllen und damit in die nä-
here Auswahl kommen, müssen ihre Geschäftsidee zur abschließenden Feststellung der Erfül-
lung der allgemeine Förderbedingungen / -voraussetzungen persönlich präsentieren.  

6. Der Mietzuschuss ist bis maximal zwei Monate nach Beginn des Mietverhältnisses oder der Ge-
schäftseröffnung zu beantragen. Bei fehlenden Unterlagen oder unzureichender Qualität haben 
die Antragsteller*innen nach Aufforderung binnen einer Frist von 30 Tagen die Möglichkeit die 
Unterlagen vollständig bzw. in ausreichender Qualität endgültig nachzureichen. Sollte dies nicht 
geschehen wird der Antrag verworfen und dieser muss neu gestellt bzw. der Zuschuss neu be-
antragt werden.  

7. Die WMG stellt die für die Antragstellung und Auszahlungsanforderungen erforderlichen Infor-
mationen, Formulare und die Richtlinie zum Download auf der Internetseite der Stadt Wolfsburg 
zur Verfügung. 

8. Die Förderung wird durch einen förmlichen Bescheid bewilligt, aus dem sich die Höhe und die 
weiteren Bedingungen des bewilligten Zuschusses ergeben. 

 

XII. Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 10.12.2025 in Kraft. 

Die Änderung dieser Richtlinie darf der Zustimmung des Rates. 

Wolfsburg, den 11.12.2025 

STADT WOLFSBURG 
Der Oberbürgermeister 
Dennis Weilmann 
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Öffentliche Ausschreibungen/Offene Verfahren 
 
Stadt Wolfsburg 
Zentrale Vergabestelle 
Rathaus A, Zimmer A 901 - A 905 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 
Telefon: 05361 28-1199 
Telefax: 0361 28-2057 
Alle aktuellen Ausschreibungen der Stadt Wolfsburg finden Sie unter www.wolfsburg.de/ausschreibungen. 
Die elektronischen Vergabeunterlagen können unter "DTVP" http://www.dtvp.de/Center/ unter Beachtung 
der dort genannten Nutzungsbedingungen heruntergeladen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wolfsburg.de/ausschreibungen
http://www.dtvp.de/Center/
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Öffentliche Zustellungen 
 
Stadt Wolfsburg 
Geschäftsbereich 
Bürgerdienste 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) durch öffentliche Bekanntmachung 
 
Die Zustellung eines Bescheides an die angegebene Person konnte nicht bewirkt werden, da der  
Aufenthalt unbekannt ist oder die Person im Ausland wohnt. 
 
Hiermit wird die Person benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Ord-
nungsamt, eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat. Mit der öffentlichen Zustellung  
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Betroffene/r: Lorenz, Frank 
 
Letzte bekannte Anschrift: Am Fenn 21, 39576 Hansestadt Stendal 
 
Aktenzeichen: 990204303398 
 
Datum des Bescheides: 21.11.2025 
 
Der Bescheid kann von der genannten Person oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt Wolfs-
burg, Geschäftsbereich Bürgerdienste (Rathaus B, Raum B 041 bis 045), während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag  08:30 - 16:30 Uhr 
Donnerstag   08:30 - 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag  08.30 - 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen oder abgeholt werden. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 VwZG gilt die Ordnungsverfügung an dem Tag zugestellt, an dem seit dem Tage 
des Aushanges zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. Schielke 
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Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) durch öffentliche Bekanntmachung 
 
Die Zustellung eines Bescheides an die angegebene Person konnte nicht bewirkt werden, da der  
Aufenthalt unbekannt ist oder die Person im Ausland wohnt. 
 
Hiermit wird die Person benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Ord-
nungsamt, eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat. Mit der öffentlichen Zustellung  
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Betroffene/r: Körtge, Jorst 
 
Letzte bekannte Anschrift: Am Klevergarten 11, 38376 Süpplingenburg 
 
Aktenzeichen: 990204220891 
 
Datum des Bescheides: 03.12.2025 
 
Der Bescheid kann von der genannten Person oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt Wolfs-
burg, Geschäftsbereich Bürgerdienste (Rathaus B, Raum B 041 bis 045), während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag  08:30 - 16:30 Uhr 
Donnerstag   08:30 - 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag  08.30 - 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen oder abgeholt werden. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 VwZG gilt die Ordnungsverfügung an dem Tag zugestellt, an dem seit dem Tage 
des Aushanges zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. Gritzke 
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Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) durch öffentliche Bekanntmachung 
 
Die Zustellung eines Bescheides an die angegebene Person konnte nicht bewirkt werden, da der  
Aufenthalt unbekannt ist oder die Person im Ausland wohnt. 
 
Hiermit wird die Person benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Ord-
nungsamt, eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat. Mit der öffentlichen Zustellung  
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Betroffene/r: Burggraf, Luca 
 
Letzte bekannte Anschrift: Lange Straße 17, 38459 Bahrdorf 
 
Aktenzeichen: 990400012350 
 
Datum des Bescheides: 12.12.2025 
 
Der Bescheid kann von der genannten Person oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt Wolfs-
burg, Geschäftsbereich Bürgerdienste (Rathaus B, Raum B 041 bis 045), während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag  08:30 - 16:30 Uhr 
Donnerstag   08:30 - 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag  08.30 - 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen oder abgeholt werden. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 VwZG gilt die Ordnungsverfügung an dem Tag zugestellt, an dem seit dem Tage 
des Aushanges zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
Lachmann 


